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Stadt Bad Salzuflen 
 
257 Bekanntmachung der Stadt Bad Salzuflen 
 

I. 
 
Die Firma Ernst Schlegel GmbH & Co. KG, Jerxer Str. 
26, 32758 Detmold, hat gemäß § 68 des Gesetzes zur 
Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz 
-WHG-) vom 31.07.2009 (BGBI. I S. 2585) in der z. Zt. 
gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 100 bis 104 
des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen  
(Landeswassergesetz -LWG-) vom 25.06.1995 
(GV NRW Seite 926) in der z. Zt. gültigen Fassung die 
Planfeststellung für das nachstehende Vorhaben bean-
tragt: 
 
Erweiterung der Abgrabung nach Sand und Kies 
in der Gemarkung Waddenhausen, Flur 5, Flur-
stücke 48 und 101 je tlw. (Siekkrug 2) 
 
Weitere Einzelheiten sind aus den Antragsunterlagen von 
Mai 1999, Januar 2000, April 2000 sowie November 
2004, Januar 2009, Juni 2012 und April 2013  
 
Die Antragsunterlagen können bei der 
 
Stadtverwaltung Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, 32105 Bad Salzuflen,  
Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Oberge-
schoss, während der allgemeinen Dienststunden 
 
Mo. – Mi.  8.00 bis 16.00 Uhr 
Do.  8.00 bis 17.30 Uhr 
Fr.  8.00 bis 12.00 Uhr 
 
innerhalb der Auslegungsfrist von fünf Wochen eingesehen 
werden.  
Die Auslegungsfrist beginnt am 8. Juli 2013 und endet mit 
Ablauf des 12. August 2013. 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben (vgl. §§ 68, 70 
WHG und § 9 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) vom 24.02.2010 (BGBI. I Seite 94) 
in Verbindung mit § 73 Absatz 4 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV NRW Seite 602) - 
jeweils in der z. Zt. gültigen Fassung-) sind zur Vermei-
dung des Ausschlusses spätestens innerhalb von 2 Wo-
chen nach dem Ende der vorbezeichneten Auslegungs-
frist schriftlich - möglichst in dreifacher Ausfertigung -
oder  zur Niederschrift bei der 
 
Stadtverwaltung Bad Salzuflen, Fachdienst Stadtplanung 
und Umwelt, Rudolph-Brandes-Allee 19, 32105 Bad Salzuf-
len (6. OG), zu erheben. 
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen  
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlie-
hen Titeln beruhen. 
 
Aus den Einwendungen muss die ladungsfähige Anschrift 
ersichtlich sein. Außerdem sollten die Einwendungen be-
gründet werden. 
 
 
 

 
II. 

 
Über die eingegangenen  Einwendungen wird in einem 
noch festzusetzenden Termin mündlich verhandelt. Hier-
zu weise ich darauf hin, dass bei Ausbleiben eines Betei-
ligten in dem Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt 
werden kann und verspätete Einwendungen bei der Erör-
terung und Entscheidung unberücksichtigt bleiben kön-
nen. 
 
Zu diesem Termin ergeht an die Einwendungsführer eine 
besondere Einladung. 
Darüber hinaus wird dieser Termin öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, können 
von dem Erörterungstermin auch durch öffentliche Be-
kanntmachung benachrichtigt werden, wenn mehr als 
50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzuneh-
men sind. Die Zustellung der Entscheidung über Ein-
wendungen  kann in solchen Fällen ebenfalls durch 
öffentliche Bekanntmachung erfolgen. 
 
Werden keine Einwendungen erhoben, erübrigt sich die 
Durchführung eines Erörterungstermines. 
 
Detmold, 24.05.2013 
 
KREIS LIPPE 
Der Landrat 
Team 4.0.1 Verwaltung 
als untere Wasserbehörde 
Im Auftrag 
 
Vahle 
 
Az.: 4. 1-32 99 60-10/17 
 
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit gemäß § 70 
WHG ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Ausgefertigt 
Bad Salzuflen, den 7. Juni 2013 
 
gez. 
Dr. Wolfgang Honsdorf 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 

oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-

anstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Bad Salzuflen, den 7. Juni 2013 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. 
Dr. Honsdorf 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2013 
 
 
 
258 Bekanntmachung der Stadt Bad Salzuflen 
 
Der Wasserbeschaffungsverband Begatal (Betriebsführung 
Stadtwerke Herford GmbH) hat gemäß §§ 8 u. 11 des Ge-
setzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaus-
haltsgesetz – WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. 2585) i. V. m. 
§§ 26 und 28, 143 – 149 des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) vom 
25.06.1995 (GV NRW S. 926) – jeweils in der zurzeit gel-
tenden Fassung – die Bewilligung für das folgende Vorha-
ben beantragt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förderung von Grundwasser durch den Wasserbeschaf-
fungsverband Begatal aus der Wassergewinnungsanlage 
Begatal,  
 
Brunnen 2 und 3 in der 
 

Gemarkung Grastrup-Hölsen 
 

Flur 5 
 

Flurstück 4 (Brunnen 2) und Flurstück 312 (Brunnen 3) 
 
Und Brunnen 6 
 

Gemarkung Ehrsen 
 

Flur 5 
 

Flurstück 159 
 
in einer Menge bis zu  
 

200 m³/h 
 

3.000 m³/M 
 

590.000 m³/a, 
 
um es als Trink- und Brauchwasser zur Versorgung der 
Bevölkerung einzusetzen. 
 
Weitere Einzelheiten sind aus dem Antrag vom 23.07.2012 
und den dazu erstellten Unterlagen und Plänen ersichtlich. 
 
Die Antragsunterlagen können bei der 
 
Stadt Bad Salzuflen im Fachdienst 61 Stadtplanung und 
Umwelt, Rudolph-Brandes-Allee 19, 32105 Bad Salzuflen, 
6. Obergeschoss 
 
innerhalb der Auslegungsfrist von fünf Wochen während 
der Dienststunden  
Mo. – Mi.  8.00 bis 16.00 Uhr 
Do.   8.00 bis 17.30 Uhr 
Fr.   8.00 bis 12.00 Uhr  
eingesehen werden.  
 
Die Auslegungsfrist beginnt am  8. Juli 2013 
 
und endet mit Ablauf des  12. August 2013 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben (vgl. §§ 11 und 14 
WHG, § 143 Abs. 1 LWG i. V. m. § 73 Abs. 4 des Verwal-
tungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV NRW S. 602) – jeweils 
in der zurzeit geltenden Fassung – sind zur Vermeidung 
des Ausschlusses spätestens innerhalb von zwei Wochen 
nach dem Ende der o. g. Auslegungsfrist schriftlich – mög-
lichst in dreifacher Ausfertigung – oder zur Niederschrift bei 
der 
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Stadt Bad Salzuflen, Fachdienst 61 Stadtplanung und Um-
welt, Rudolph-Brandes-Allee 19, 32105 Bad Salzuflen, 6. 
Obergeschoss 
 
zu erheben. 
 
Aus den Einwendungen muss die ladungsfähige Anschrift 
ersichtlich sein. Außerdem sollen die Einwendungen be-
gründet werden. 
Über die eingegangenen Einwendungen wird in einem 
noch festzusetzenden Termin mündlich verhandelt. Zu dem 
Erörterungstermin ergeht eine gesonderte Einladung. Hier-
zu weise ich darauf hin, dass bei Ausbleiben einer/s Betei-
ligten in dem Erörterungstermin auch ohne sie/ihn verhan-
delt werden kann. Verspätet erhobene Einwendungen blei-
ben unberücksichtigt. 
 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, können von 
dem Erörterungstermin auch durch öffentliche Bekanntma-
chung benachrichtigt werden, wenn mehr als 50 Benach-
richtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. Die Zu-
stellung der Entscheidung über Einwendungen kann in sol-
chen Fällen ebenfalls durch öffentliche Bekanntmachung 
erfolgen. 
 
Werden keine Einwendungen erhoben, erübrigt sich die 
Durchführung eines Erörterungstermins. 
 
Am 28.07.2011 wurden nach § 3c des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) entschieden, dass 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht stattfindet. Die 
Entscheidung wurde im Kreisblatt, Amtsblatt des Kreises 
Lippe und seiner Städte und Gemeinden, Nr. 34 vom 
10.08.2011 der Öffentlichkeit bekannt gemacht. 
 
Az.: 4.3-66 38 20-2/52  
32756 Detmold, den 27.05.2013 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
FB 4 – Umwelt   
FG 4.01 – Verwaltung Umwelt 
Im Auftrag 
 
Steinbach 
 
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit gemäß § 148 
LWG/§73 Abs. 5 VwVfG NRW ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Ausgefertigt 
Bad Salzuflen, den  14. Juni 2013 
 
gez. 
Dr. Wolfgang Honsdorf 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 
 
Bad Salzuflen, den 14. Juni 2013 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. 
Dr. Honsdorf 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2013 
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Stadt Detmold 
 
259 Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die 

Strafkammern des Landgerichts Detmold und 
für die gemeinsamen Schöffengerichte im 
Landgerichtsbezirk Detmold für die Geschäfts-
jahre 2014 – 2018 

 
Die vom Rat der Stadt Detmold am 06.06.2013 beschlos-
sene Vorschlagsliste der Stadt Detmold für die Wahl der 
Schöffinnen und Schöffen liegt in der Zeit vom 
01. Juli 2013 bis 10. Juli 2013 bei der Stadtverwaltung 
Detmold, Fachbereich 3, Wahlteam, Grabenstr. 1, 2. Stock, 
Zimmer 201, 32756 Detmold, während der Öffnungszeiten 
öffentlich aus. Widerspruch gegen die Vorschlagsliste kann 
binnen 1 Woche, gerechnet vom Ende der Auslegungszeit, 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift eingelegt wer-
den. 
 
Detmold, den 07. Juni 2013 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
Heller 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2013 
 
 
 
260 Auflassung von Grabstätten auf den Friedhö-

fen der Stadt Detmold 
 
1) Grabstätten mit abgelaufener Nutzungszeit: 
 
Alter Friedhof Blomberger Straße 
Abt. D, Nr. 130                            Maria und Peter Drenth 
Abt. H, Nr. 46/47                             Herta und Otto Grote 
Abt. I, Nr. 508/509                  Klara und Wilhelm Vesting 
 
Friedhof Jerxen-Orbke 
Abt. B, Nr. 10 A-B                   Emilie und Adolf Dohmeier 
 
Friedhof Hiddesen 
Abt. B, Nr. 311 A/B           Rosa Kleefoth + Emma Schäfer 
Abt. C, Nr. 273 a-d                                      Bruno Stevens 
Abt. C, Nr. 477                  Elisabeth und Friedrich Wagner 
 
Friedhof Heidenoldendorf 
Abt. B, Nr. 78 A/B                      Karoline und Josef Staatz 
 
Waldfriedhof Kupferberg 
Abt. B, Nr. 242 A/C                  Anna und Christian Schieb 
Abt. C, Nr. 92 A/B                                   Johannes Vehoff 
Abt. C, Nr. 540 A/B                     Frieda und Otto Stahlhut 
Abt. G, Nr. 330                                               Anna Marga 
Abt. G, Nr. 373/374   Charlotte Friedrich + Jürgen Deckert 
Abt. H, Nr. 808/809                  Erika und Edward Gattiker 
 
Sofern nicht ein dazu Berechtigter bis zum 31.07.2013 den 
Antrag auf Verlängerung der Nutzungszeit bei der  
Friedhofsverwaltung der Stadt Detmold, Georgstraße 10, 
32756 Detmold stellt, werden die Grabstätten von Amts 
wegen abgeräumt und eingeebnet.  
 
 
 

 
2) Ungepflegte Grabstätten oder keine Angehörige: 
 
Alter Friedhof Blomberger Straße 
Abt. B, Nr. 405/407                  Else und Gustav Knobloch 
Abt. E, Nr. 633/636                 Anna, Elli und Fritz Priester 
Abt. G, Nr. 128                  Elsa, Gerda und Fritz Lüdecke 
Abt. G, Nr. 167                               Eberleh und Stellbrink 
Abt. I, Nr. 127                   Charlotte und Gertrud Schliebs 
 
Friedhof Brokhausen 
Abt. E, Nr. 29/30                 Anneliese und Joseph Noldus 
 
Friedhof Klüt 
Abt.C-U, Nr. 7 a-d Hildegard Hillebrecht + Werner Goloiuch 
 
Friedhof Remmighausen 
Abt. B, 9 A/B                           Dorette und Walter Krüner 
Abt. C, Nr. 20 / 21          Karl und Wladislawa Bergmann 
Abt. C, Nr. 61                                     Friederike Grzesny 
 
Friedhof Jerxen-Orbke 
Abt. A, Nr. 95 A/B                      Mischer und Sibilla, Lina 
 
Friedhof Klüt 
Abt. E – 1, Nr. 7                                      Max Kretschmer 
 
Friedhof Spork-Eichholz 
Abt. O – 1, Nr. 8                                       Heinrich Henke 
 
Friedhof Hiddesen 
Abt. C, Nr. 23 a-d                 Margarethe Kirchner + Beyer 
 
Waldfriedhof Kupferberg 
Abt. C, Nr. 274 A/B                         Ilse und Karl Sommer 
Abt. D, Nr. 192 A/B                      Luise und Helmut Böger 
Abt. D – 1, Nr. 110                                     Egon Kotowski 
Abt. E, Nr. 380/382                     Bianca und Wilhelm Aue 
 
Sofern diese Grabstätten nicht bis zum 31.07.2013 in  
ordnungsgemäßen Zustand gebracht sind, werden die Nut-
zungsrechte entzogen und die Gräber zu Lasten der Pfle-
geverpflichteten eingeebnet. 
 
Die auf den Grabstätten befindlichen Grabsteine, Grab-
schmuck und sonstiges Grabzubehör müssen bis zum 
31.07.2013 abgeräumt sein, andernfalls gehen diese  
Gegenstände entschädigungslos in das Eigentum der Stadt 
Detmold über. 
 
Detmold, 24.06.2013 
 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 25.06.2013 
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261 Aufstellung und Offenlegung des Entwurfs des 

Bebauungsplanes 
 
18-25 „Grundstraße", (beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil: Hiddesen 
Plangebiet: zwischen Grundstraße, Neue 

Wiese, Theodor-Heuss-Straße, 
Grüner Weg/Grundschule 

 
Es wird hiermit gem § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) 
bekannt gemacht, dass der Ausschuss für 
Stadtentwicklung der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
12.09.2012 gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen die Aufstellung des o. g. 
Bebauungsplanes mit folgendem Wortlaut beschlossen hat 
(Aufstellungsbeschluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 
 
I. gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung des Bebau-

ungsplanes 18-25 „Grundstraße“,  
Ortsteil: Hiddesen 
Plangebiet: zwischen Grundstraße, Neue Wiese, 

Theodor-Heuss-Straße, 
Grüner Weg/Grundschule 

 
II. das beschleunigte Verfahren gem. § 13a BauGB ohne 

Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB 
anzuwenden 

 
III. gem. § 3 (1) i.V.m. § 4 (1) BauGB die Planungs-

absichten frühzeitig auf Dauer eines Monats öffentlich 
darzulegen und dazu eine Bürgerversammlung 
durchzuführen und 

 
IV. die Einstellung des Bebauungsplanverfahrens 18-24 

„Neue Wiese/Grundstraße (Aufstellungsbeschluss vom 
04.01.1988). 

 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) i.V.m. § 3 (2) Baugesetzbuch 
(BauGB) bekannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadt-
entwicklung der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
05.06.2013 gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen die Änderung des Plangebietes 
und den Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit folgendem 
Wortlaut beschlossen hat (Entwurfsbeschluss und Plange-
bietsänderung): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt  
 
I.  die Änderung des mit Aufstellungsbeschluss vom 

12.09.2012 festgelegten Plangebietes für den   

 
Bebauungsplan  18-25 „Grundstraße“,  

(beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil: Hiddesen 
Plangebiet zwischen Grundstraße, Neue 

Wiese, Theodor-Heuss-Straße, 
Grüner Weg/Grundschule 

 
II.  gem. § 3 (2) BauGB den Entwurf des o. g. Bebauungs-

planes und diesen offen zu legen. 
 
 
 
 
 

 
Gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit 
Begründung in der Zeit vom 
 

03.07.2013 bis einschließlich 02.08.2013 
 

beim Fachbereich Stadtentwicklung der Stadt Detmold, 
Ferdinand-Brune-Haus, Rosental, 1. Etage, Hintergebäude, 
montags bis donnerstags von 07:00 Uhr bis 17:30 Uhr und 
freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr öffentlich ausliegt.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planunterlage 
vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
Stellungnahmen zu dem offenliegenden Entwurf können 
innerhalb der Offenlegungsfrist schriftlich an die Stadt 
Detmold, Fachbereich Stadtentwicklung, 32754 Detmold 
gerichtet oder zur Niederschrift im Ferdinand-Brune-Haus, 
Rosental 21, 1. Etage, Hintergebäude, Zimmer 121, vorge-
bracht werden. Darüber hinaus besteht auch die Möglich-
keit, Stellungnahmen in elektronischer Form über die Inter-
netseite der Stadt Detmold www.detmold.de, Rubrik „Pla-
nen - Bauen“, Link „Aktuelle Beteiligung“ abzugeben. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Normenkontrollan-
trag nach § 47 Abs. 2 a der Verwaltungsgerichtsord-
nung unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person 
nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen die-
ser öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Im vorliegenden vereinfachten Verfahren wird von einer 
Umweltprüfung abgesehen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 12.09.2012 über die Aufstellung sowie 
vom 05.06.2013 über die Plangebietsänderung und den 
Entwurf des  
 
Bebauungsplanes  18-25 „Grundstraße“,  

(beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil: Hiddesen 
Plangebiet zwischen Grundstraße, Neue 

Wiese, Theodor-Heuss-Straße, 
Grüner Weg/Grundschule 

 
und diesen Entwurf offen zu legen wird hiermit gemäß 
§ 2 (1) i.V.m. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Detmold, 06.06.2013 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 
 

Kr.Bl. Lippe 25.06.2013 
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262 Wahl der Jugendschöffen für die Geschäfts-

jahre 2014 bis 2018 
 
Die Vorschlagsliste für die Wahl der Jugendschöffen liegt in 
der Zeit vom 01.07. bis 10.07.2013 bei der Stadtverwaltung 
Detmold, Fachbereich 2, Stadtjugendamt, Zimmer 001, 
Wittekindstr. 7, 32758 Detmold, öffentlich aus. Gegen die 
Vorschlagsliste kann binnen einer Woche, gerechnet vom 
Ende der Auslegungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll mit 
der Begründung Einspruch eingelegt werden, dass in die 
Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach § 
32 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) nicht aufgenommen 
werden durften oder nach den §§ 33, 34 GVG nicht aufge-
nommen werden sollten.  
 
Detmold, den 13.06.13 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2013 
 
 
 
263 Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
 
23-10 „Rosenkamp“, 1. (beschleunigte) Änderung 
Ortsteil:  Jerxen-Orbke 
Änderungsgebiet: Gemarkung Jerxen-Orbke, Flur 1, 

Flurstücke 1503 und 1502 z.T. 
 
Der o. g. Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 06.06.2013 gem. § 10 Baugesetzbuch 
als Satzung beschlossen worden. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Bebauungsplan-
unterlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 des Baugesetzbuches wird mit Vollzug dieser 
Bekanntmachung der Bebauungsplan 
 
23-10 „Rosenkamp“, 1. (beschleunigte) Änderung 
Ortsteil:  Jerxen-Orbke 
Änderungsgebiet: Gemarkung Jerxen-Orbke, Flur 1, 

Flurstücke 1503 und 1502 z.T. 
 
rechtsverbindlich.  
 
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung im Fachbe-
reich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-
Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die nach 

§ 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches 
beachtlichen Verletzungen von Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 des Baugesetzbuches beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes, 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuches 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges sowie 
nach § 214 Abs. 2a des BauGB beachtliche Fehler 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Detmold geltend gemacht worden 
sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-

her beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, 13.06.2013 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl. Lippe 25.06.2013 
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Gemeinde Extertal 
 
264 Bekanntmachung der Gemeinde Extertal über 

die Abgrenzung der Wahl- und Stimmbezirke 
für die Kommunalwahl 2014 

 
Der Wahlausschuss der Gemeinde Extertal hat in seiner 
1. Sitzung am 29. April 2013 gem. § 4 des Gesetzes über 
Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (Kom-
munalwahlgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 30. Juni 1998 (GV. NRW.S.454) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 03. Mai 2011 (GV. NRW.S. 238) das 
Gemeindegebiet der Gemeinde Extertal in 15 Wahlbezirke 
eingeteilt und die nachstehende Wahl- und Stimmbe-
zirkseinteilung für die Kommunalwahl 2014 beschlossen: 
 
Wahl-/Stimmbezirk: Abgrenzung: 
Wahlbezirk 1  Am Aschbach 

An der Bache 
Drostenhof 
Eichholz 
Eichkamp 
Goldbecker Str. 
Grüner Weg 
Hamelner Str. 
Hardenkamp 
Heinebüchenbruch 
Höchte 
Hölmkeweg 
Holzkamp 
Im Dicken 
Meierberger Str. 
Rehbent 
Reine 
Schönhagener Ring 
Schützenkamp 
Steinland 
Strang 
Südhang 
Twelen 
Waldweg 
Zollstr. 

 
Wahlbezirk 2  Am Meinenkamp 

Am Scharbker Bach 
Auf den Stücken 
Brahmsstr. 
Denkmalweg 
Döhmerberg 
Erlenstr. 
Eschenstr. 
Frevertsberg 
Gartenstr. 
Grasweg 
Hackemackweg 
Haydnstr. 
Hummerbrucher Str. 
Kastanienstraße 
Lisztstr. 
Lortzingstr. 
Ludwig-van-Beethoven-Str. 
Lütkenbergstr. 
Mozartstr. 
Richard-Wagner-Str. 
Scharbke 
Schubertstr. 
Spitzenweg 
Streitbuschweg 

 
Wahl-/Stimmbezirk: Abgrenzung: 

Weidenstr. 
Zum Sportzentrum 

 

Wahlbezirk 3  Friedrich-Linnemann-Str. 
Gerbergasse 
Grüner Anger 
Hohe Asch 
Hummerbrucher Str. 
Masurenweg 
Mittelstr. 
Nordhagen 
Nordstr. 
Pagenhelle 
Pulverberg 
Schulstr. 
Südhagenweg 
Südstraße 
Waldstr. 

 

Wahlbezirk 4  Alter Postweg 
Am Sägewerk 
Bergstr. 
Bruchstr. 
Bruchweg 
Drosselweg 
Habichtweg 
Heideweg 
Hopfenkampweg 
Ranner Trift 
Ringstr. 
Rintelnsche Trift 
Rosenstr. 
Rosselberg 
Schillerstr. 
Trotzenburg 
Vallentruper Weg 
Zum Bäckerland 
Zum Wiemland 

 

Wahlbezirk 5  Ahornstr. 
Akazienstr. 
Ammerweg 
An den Eichen 
Bahnhofstr. 
Berliner Weg 
Biberweg 
Birkenstr. 
Birkhahnweg 
Buchenstr. 
Bussardweg 
Dachsweg 
Eulenweg 
Exterbreite 
Falkenweg 
Fasanenweg 
Fuchsweg 
Iltisweg 
Lindenstr. 
Marderweg 
Potsdamer Weg 
Rebhuhnweg 
Tangerhütter Weg 
Ulmenstr. 
Wachtelweg 
Wieselweg 
Zum Fährtenbruch 
Zum Festplatz 
Zum Jägerhain 
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Wahl-/Stimmbezirk: Abgrenzung: 
Wahlbezirk 6/ 
Stimmbezirk 6.1  Amselweg 

Bachstelzenweg 
Buchfinkenweg 
Dompfaffweg 
Finkenweg 
Grasmückenweg 
Kenterkamp 
Lerchenweg 
Meisenweg 
Mühlenstr. 
Papenweg 
Rotkehlchenweg 
Starenweg 
Stieglitzweg 
Zaunkönigweg 

 
Wahlbezirk 6 
Stimmbezirk 6.2  Alte Mühle 

Asmissen 
Barntruper Str. 
Eimke 
Fassenberg 
In der Egge 
Ullenhausen 

 
Wahlbezirk 7  Am Bahnhof 

Am Beekebach 
Brakenberg 
Breslauer Str. 
Fahrenplatz 
Im Alten Felde 
Meiersfelder Str. 
Moosweg 
Pestalozzistr. 
Siemensstr. 
Sternberger Str. 
Von Bodelschwingh-Str. 
Wiesenweg 

Wahlbezirk 8   
Stimmbezirk 8.1  Aechternhöfen 

Am Dörenberg 
Am Rethberg 
Am Sellenbach 
Försterberg 
Hohensonne 
Jägerborner Weg 
Krügerweg 
Linderbrucher Str. 
Linderhofer Str. 
Lüdenhausener Str. 
Möntgeweg 
Schaufberg 
Steinegger Weg 
Sternberger Str. 
Strunksberg 
Teufelskämpen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wahl-/Stimmbezirk: Abgrenzung: 
Wahlbezirk 8    
Stimmbezirk 8.2  Am Hüttenberg 

Göstruper Str. 
Grennerberg 
Hagen 
Hüttenhau 
Im Wittensiek 
Malmershaupt 
Reesenberg 
Schmiedeweg 
Spillenweg 

 
Wahlbezirk 9 
Stimmbezirk 9.1  Achtstückenweg 

Am Buchenbusch 
Am Pottberg 
Auf der Hude 
Brückenweg 
Klein Nalhof 
Mischenberg 
Mönkehütte 
Nalhofstr. 
Sommerweg 
Stegweg 

 
Wahlbezirk 9 
Stimmbezirk 9.2  Am Rekersberg 

Am Schneiderbrink 
Buchhalsstr. 
Drömscher Str. 
Hagendorfer Str. 
Holtherrnweg 
Im Fahren 
Im Siek 
Meierberger Str. 
Römerweg 
Steckelnbergweg 
Wiemker Weg 

 
Wahlbezirk 10 
Stimmbezirk 10.1  Am Bremker Bach 

An der Bergkette 
Auf der Twete 
Bremker Str. 
Goldener Winkel 
Grundstr. 
Kasselweg 
Kösterberg 
Rickbruch 
Rickstr. 

 

Wahlbezirk 10 
Stimmbezirk 10.2  Graf-Uffo-Weg 

Hagendorfer Str. 
Holzbergweg 
Im Alten Gehege 
Im Flinkenhaspel 
Im Hohenröden 
Im Jägerhals 
Im Knapp 
Im Saalberg 
In der Weide 
Kiepenböhnen 
Köhlerweg 
Nösingfelder Str. 
Rottstr. 
Siegfried-Helbich-Straße 
Sonnenbrink 
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Wahl-/Stimmbezirk: Abgrenzung: 

Steinkampweg 
Zum Grundberg 
Zur Mühlegge 

 
Wahlbezirk 11  Ächternbrede 

Am Park 
Auf den Kämpen 
Blumenland 
Brede 
Im Busche 
Königsgrund 
Königswiese 
Lange Str. 
Laßbrucher Str. 
Neue Wiese 
Schiefer Brink 
Tiefer Weg 
Zum Freibad 

 
Wahlbezirk 12  Alter Schulweg 

Am Gänsefuß 
Bachweg 
Bistruper Str. 
Bükerfeldstr. 
Hauptstr. 
Hinter der Alten Schule 
Kiebitzstr. 
Nachtigallenweg 
Oberschlesienweg 
Ostpreußenweg 
Papenbruch 
Pommernweg 
Schwalbenweg 
Siekbachweg 
Sperlingsweg 
Stocksweg 
Taubenweg 
Vogelsang 
Zeisigweg 
Zum Schulgarten 
Zur Siekbachaue 

 
Wahlbezirk 13  Almenaer Berg 

Alte Dorfstr. 
Am Brink 
An der Alme 
Auf der Meinde 
Fliederweg 
Fütiger Str. 
Hauptstr. 
Kirchstr. 
Lilienweg 
Niedernfeldweg 
Nüllbergweg 
Rosenbergweg 
Sandhöfe 
Schnadtweg 
Schneppel 
Tannenweg 
Veilchenweg 
Zum Breidingsberg 
Zum Hegerhof 

 
 
 
 
 

 
Wahl-/Stimmbezirk: Abgrenzung: 
Wahlbezirk 14    
Stimmbezirk 14.1  Am Laßbach 

Am Sportplatz 
Blomberger Weg 
Gut Rohbraken 
Kükenbrucher Str. 
Schlesier Weg 
 

Wahlbezirk 14 
Stimmbezirk 14.2  Am Bach 

Am Kreienbrink 
Apfelkamp 
August-Wallenstein-Str. 
Friedrich-Winter-Str. 
Gerhart-Hauptmann-Str. 
Goethestr. 
Heinrich-Drake-Str. 
Heinrich-Heine-Str. 
Hermann-Löns-Str. 
Hinter den Weiden 
Im Graben 
Industriestr. 
Ludwig-Uhland-Str. 
Theodor-Storm-Straße 
Wilhelm-Busch-Str. 
Willy-Büker-Str. 

 
Wahlbezirk 15  Alter Lemgoer Weg 

Altes Land 
Auf der Bülte 
Bülter Weg 
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 
Ellernweg 
Heidelbecker Holz 
Heidelbecker Str. 
Hilgenrekte 
Hinter den Höfen 
Katerweg 
Nüllerholzstr. 
Rintelner Weg 
Schiernbusch 
Schneiderberg 
Silixer Hagen 
Zum Silixer Hagen 

 
Die Wahlbezirkseinteilung wird hiermit gem. § 6 des Kom-
munalwahlgesetzes öffentlich bekanntgegeben. 
 
Extertal, d. 27. Mai 2013 
 
Gemeinde Extertal 
Der Wahlleiter 
in Vertretung 
 
 
gez. Kortemeier 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2013 
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265 Hebesatzsatzung über die Festsetzung der Re-

alsteuerhebesätze der Gemeinde Extertal für 
die Haushaltsjahre 2014 ff vom 14. Juni 2013 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 
(GV NRW S. 474) in Verbindung mit § 25 Grundsteuerge-
setz in der Fassung des Gesetzes zur Reform des Grund-
steuerrechts vom 07. August 1973 (BGBl. I S. 956), zuletzt 
geändert durch Artikel 38 G des Gesetzes vom 19. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2794, 2844) und des § 16 des 
Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 07. Dezember 
2011 (BGBl. I S. 2592), hat der Rat der Gemeinde Extertal 
in seiner Sitzung am 11. Juni 2013 folgende Hebesatzsat-
zung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haus-
haltsjahre 2014 ff. wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaft- 
lichen Betriebe (Grundsteuer A)  250 v.H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  495 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer 450 v.H. 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Hebesatzsatzung über die Festsetzung 
der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Extertal für die 
Haushaltsjahre 2014 ff. wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be- 

kannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge- 

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor- 
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den  
Mangel ergibt. 

 
32699 Extertal, den 14. Juni 2013 
 
 
(Hoppenberg) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2013 
 
 

 
266 Bekanntmachung des Jahresabschlusses der 

Gemeinde Extertal zum 31.12.2011 und Entlas-
tung des Bürgermeisters 

 
Aufgrund des § 96 Abs. 1 GO NRW in der zur Zeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Extertal am 23.05.2013 
den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahres-
abschluss zum 31.12.2011 einstimmig durch Beschluss 
festgestellt, über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 
beschlossen und dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlas-
tung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 ist gemäß § 96 Abs. 
2 GO NRW dem Kreis Lippe als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde mit Schreiben vom 28.05.2013 angezeigt 
worden. 
 
Die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2011 
werden wie folgt bekannt gemacht: 
 
Gesamtergebnisrechnung: -1.664.452,33 €  
Gesamtfinanzrechnung: - 43.976,47 € 
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage: 0,00 € 
Inanspruchnahme der Allgem. Rücklage  1.664.452,33 € 
 
Der Jahresabschluss mit vollständiger Ergebnisrechnung, 
Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem An-
hang und dem Lagebericht liegt in der Zeit vom 26.06.2013 
bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2012 bei der 
Gemeinde Extertal, Mittelstr. 36, 32699 Extertal, 1. OG, 
Zimmer 12, während der Dienststunden öffentlich zur Ein-
sichtnahme aus. 
 
Die vollständige Schlussbilanz zum 31.12.2011 ist nach-
stehend abgedruckt. 
 
Aktiva 
1. Anlagevermögen 
    1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 23.596,00 € 
 
    1.2 Sachanlagen 
          1.2.1.1 Grünflächen 1.751.608,00 € 
          1.2.1.2 Ackerland 435.308,00 € 
          1.2.1.3 Wald, Forsten 157.021,00 € 
          1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke 992.576,00 € 
       1.2.2 Bebaute Grundstücke und 
             grundstücksgleiche Rechte 
          1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen 920.478,00 € 
          1.2.2.2 Schulen 17.597.514,00 € 
          1.2.2.3 Wohnbauten 284.760,00 € 
          1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. 
                      Betriebsgebäude 7.227.088,00 € 
       1.2.3 Infrastrukturvermögen 
          1.2.3.1 Grund- und Boden des 
                      Infrastrukturvermögens 2.846.306,00 € 
          1.2.3.2 Brücken 496.430,00 € 
          1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen 
                      u. Verkehrsanlagen 10.853.123,10 € 
          1.2.3.4 Sonst. Bauten des 
                      Infrastrukturvermögens 551.127,00 € 
       1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 22.132,00 € 
       1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, 
                Fahrzeuge 879.176,00 € 
       1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung 240.468,27 € 
       1.2.7 Geleistete Anzahlungen, 
                Anlagen im Bau                                519.336,00 € 
 45.774.451,37 € 
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    1.3 Finanzanlagen 
       1.3.1 Beteiligungen 25.501,78 € 
       1.3.2 Sondervermögen 13.516.319,77 € 
       1.3.3 Wertpapiere d. Anlagevermögens 55.876,45 € 
       1.3.4 Sonst. Ausleihungen                         26.184,74 € 
 13.623.882,74 € 
 59.421.930,11 € 
 
2. Umlaufvermögen 
    2.1 Forderungen und sonst.  
          Vermögensgegenstände 
       2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 
                Forderungen aus Transferleistungen 
                2.1.1.1 Gebühren 28.909,05 € 
                2.1.1.2 Beiträge 476.339,99 € 
                2.1.1.3 Steuern 122.719,36 € 
                2.1.1.4 Ford. aus Transferleistungen 5.977,17 € 
             2.1.1.5 Sonst. öff.rechtl. Forderungen 782.050,86 € 
       2.1.2 Privatrechtliche Forderungen 
                2.1.2.1 gegenüber d. priv. Bereich 124.026,82 € 
                2.1.2.2 gegenüber d. öff. Bereich 23.610,61 € 
                2.1.2.3 gegen Beteiligungen 28.203,83 € 
       2.1.3 Sonst. Vermögensgegenstände         57.128,75 € 
  
    2.2 Liquide Mittel                                         56.714,04 € 
 1.705.680,48 € 
 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung                    147.514,91 € 
 61.275.125,50 € 
  
Passiva 
1. Eigenkapital 
    1.1 Allgemeine Rücklage 8.373.795,60 € 
    1.2 Ausgleichsrücklage                              0,00 € 
    1.3 Jahresfehlbetrag                                  1.664.452,33 € 
 6.709.343,27 € 
 
2. Sonderposten 
    2.1 für Zuwendungen 19.289.476,00 € 
    2.2 für Beiträge 6.081.489,00 € 
    2.3 Sonstige Sonderposten                        188.117,26 € 
 25.559.082,26 € 
 
3. Rückstellungen 
    3.1 Pensionsrückstellungen 5.742.380,00 € 
    3.2 Instandhaltungsrückstellungen 187.455,56 € 
    3.3 Sonstige Rückstellungen                     1.400.334,62 € 
 7.330.170,18 € 
 
4. Verbindlichkeiten 
    4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten und 
           Investitionen 
           4.1.1 vom öffentlichen Bereich 60.000,00 € 
           4.1.2 vom privaten Kreditmarkt 8.413.843,08 € 
    4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur 
          Liquiditätssicherung 8.100.690,51 € 
    4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
          und Leistungen 326.881,00 € 
    4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 35.908,86 € 
    4.5 Erhaltene Anzahlungen 2.453.012,54 € 
    4.6 Sonstige Verbindlichkeiten                    578.442,40 € 
 19.968.778,39 € 
 
5. Passive Rechnungsabgrenzung                 1.707.751,40 € 
 61.275.125,50 € 
 
 
 

 
Gesamtergebnisrechnung 2011 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 
2011 
1    Steuern und ähnl. Abgaben 8.863.981,01 € 
2 + Zuwendungen u. allg. Umlagen 6.434.230,30 € 
3 + Sonst. Transfererträge  0,00 € 
4 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte 1.768.095,99 € 
5 + Priv.rechtl.  Leistungsentgelte  45.050,50 € 
6 + Kostenerstattungen u. -umlagen  529.241,07 € 
7 + Sonst. öff.-rechtl. Erträge 2.067.249,31 € 
8 + Aktivierte Eigenleistungen  0,00 € 
9 +/- Bestandsveränderungen  0,00 € 
10 = Ordentliche Erträge 19.707.848,18 € 
11  - Personalaufwendungen 3.575.707,95 € 
12  - Versorgungsaufwendungen  320.664,67 € 
13  - Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen 3.628.122,07 € 
14  - Bilanzielle Abschreibungen                 2.208.051,00 € 
15  - Transferaufwendungen                       9.664.262,83 € 
16  - Sonst. ordentl. Aufwendungen            1.346.805,46 € 
17 = Ordentliche Aufwendungen               20.743.613,98 € 
18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit  -1.035.765,80 € 
19 + Finanzerträge  8.289,24 € 
20  - Zinsen u.sonst. Finanzaufwendungen 636.975,77 € 
21 = Finanzergebnis - 628.686,53 € 
22 = Ordentliches Ergebnis - 1.664.452,33 € 
23 + Außerordentl. Erträge  0,00 € 
24  - Außerordentl. Aufwendungen  0,00 € 
25 = Außerordentliches Ergebnis  0,00 € 
26 = Jahresergebnis - 1.664.452,33 € 
 
Finanzrechnung 2011 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 
1    Steuern und ähnl. Abgaben  9.642.804,71 € 
2 + Zuwendungen u. allg. Umlagen  5.624.211,03 € 
3 + Sonst. Transfereinzahlungen  2.240,80 € 
4 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte  1.181.950,59 € 
5 + Priv.-rechtl. Leistungsentgelte  45.800,61 € 
6 + Kostenerstattungen u. –umlagen  538.891,19 € 
7 + Sonst. Einzahlungen  634.195,90 € 
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen  189.163,13 € 
9 = Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit        17.859.257,96 € 
10  - Personalauszahlungen  3.364.241,51 € 
11  - Versorgungsauszahlungen  326.795,01 € 
12  - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen  3.663.533,90 € 
13  - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen 875.585,51 € 
14  - Transferauszahlungen  9.571.666,05 € 
15  - Sonst. Auszahlungen  1.223.986,56 € 
16 = Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit       19.025.808,54 € 
17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit - 1.166.550,58 € 
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßn.  1.039.648,96 € 
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 10.343,23 € 
20 + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanl.  0,00 € 
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten  135.204,28 € 
22 + Sonst. Investitionseinzahlungen  8.611,66 € 
23 = Einz. aus Investitionstätigkeit  1.193.808,13 € 
24  - Ausz. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden 392,46 € 
25  - Ausz. f. Baumaßnahmen  634.511,76 € 
26  - Ausz. f. Erwerb v. Anlagevermögen  180.689,60 € 
27  - Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen  0,00 € 
28  - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen  0,00 € 
29  - Sonst. Investitionsauszahlungen  0,00 € 
30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit  815.593,82 € 
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit  378.214,31 € 
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - 788.336,27 € 
33 + Aufnahme von Darlehn  0,00 € 
34 + Aufnahme von Liquiditätskrediten  500.000,00 € 
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35  - Tilgung von Darlehn  403.808,39 € 
36  - Tilgung von Liquiditätskrediten  0,00 € 
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  96.191,61 € 
38 = Änderung Bestand eig. Finanzmittel  -   692.144,66 € 
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln  648.168,19 € 
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln  0,00 € 
41 = Liquide Mittel - 43.976,47 € 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wird hiermit gemäß 
§ 96 Abs 2 GO NRW in der zur Zeit gültigen Fassung öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Extertal, den 17. Juni 2013  
 
GEMEINDE EXTERTAL 
Der Bürgermeister 
 
 
(Hoppenberg) 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2013 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
267 Bebauungsplan H 10 N „Potthof“ im Stt. Horn 

Aufstellungsbeschluss Frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zung vom 05.06.2013 die Aufstellung des Bebauungspla-
nes H 10 N „Potthof“ im Stt. Horn beschlossen. 
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs ist aus dem nach-
folgend mit abgedrucktem Übersichtsplan ersichtlich. Die-
ser Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gem. § 3 (1) BauGB ist die Öffentlichkeit über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich un-
terscheidende Lösungsmöglichkeiten, die für die Neuge-
staltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht 
kommen und die voraussichtlichen Auswirkungen der Pla-
nung öffentlich zu unterrichten. Die öffentliche Unterrich-
tung über die Planung erfolgt in der Zeit bis zum 
31.07.2013 während der allgemeinen Öffnungszeiten beim 
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften 
der Stadt Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 2, 2. OG (Flur), 
wobei gleichzeitig Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung gegeben ist. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 10.06.2013 
 
 
gez. 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2013 
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268 1. Änderung des Flächennutzungsplanes und 

Bebauungsplan M 29 „Detmolder Straße / Am 
Waldstadion“, Stt. Bad Meinberg Aufstel-
lungsbeschlüsse Frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit  

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zung vom 05.06.2013 die Aufstellung der 1. Änderung des 
Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes M 29 „Detmolder Straße / Am Waldstadion“ 
beschlossen. 
Die Abgrenzungen der Geltungsbereiche sind aus dem 
nachfolgend mit abgedrucktem Übersichtsplan ersichtlich. 
Diese Beschlüsse werden hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Gem. § 3 (1) BauGB ist die Öffentlichkeit über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich un-
terscheidende Lösungsmöglichkeiten, die für die Neuge-
staltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht 
kommen und die voraussichtlichen Auswirkungen der Pla-
nung öffentlich zu unterrichten. Die öffentliche Unterrich-
tung über die Planung erfolgt in der Zeit bis zum 
31.07.2013 während der allgemeinen Öffnungszeiten beim 
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften 
der Stadt Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 2, 2. OG (Flur), 
wobei gleichzeitig Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung gegeben ist. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 10.06.2013 
 
 
gez. 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 437 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



438 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
269 Bebauungsplan Ho 7 „Steinmeiers Hof“ im Stt. 

Holzhausen-Externsteine Aufhebung des Auf-
stellungsbeschlusses 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zung vom 05.06.2013 beschlossen, den Beschluss des 
Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen vom 
04.09.2002 zur Aufstellung des Bebauungsplanes Ho 7 
„Steinmeiers Hof“ im Stt. Holzhausen-Externsteine aufzu-
heben. 
Die Abgrenzung des geplanten Geltungsbereichs ist aus 
dem nachfolgend mit abgedrucktem Übersichtsplan ersicht-
lich. Dieser Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 11.06.2013 
 
 
gez. 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2013 
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270 2. Änderung (Gesamtüberarbeitung) des Be-

bauungsplanes Ho 6 „Kurpark und Umge-
bung“, Stt. Holzhausen-Externsteine Aufstel-
lungsbeschluss Bekanntmachung der Verfah-
rensart 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zung vom 05.06.2013 die Aufstellung der 2. Änderung (Ge-
samtüberarbeitung) des Bebauungsplanes Ho 6 „Kurpark 
und Umgebung“, Stt. Holzhausen-Externsteine beschlos-
sen. 
Der Änderungsbereich entspricht dem gesamten Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes. Gleichzeitig wird der Gel-
tungsbereich um einige Flächen so erweitert, dass die 
Straßen Stemberg, Vogeltaufe, Bärenkamp, Am Bären-
stein, Externsteiner Straße (L 828) und Lange Straße das 
Plangebiet begrenzen. Die Abgrenzung des Geltungsbe-
reichs ist aus dem nachfolgend mit abgedrucktem Über-
sichtsplan ersichtlich. 
 
Es wird hiermit bekannt gemacht, dass der Bebauungsplan 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB 
aufgestellt wird. 
 
Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 
§ 3 (1) BauGB wird abgesehen. Gemäß § 13a (3) Nr. 2  
BauGB wird hiermit bekannt gemacht, dass sich die Öffent-
lichkeit in der Zeit  
 

bis zum 31. Juli 2013 
 
während der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung beim 
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften 
der Stadt Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 2, 2. OG, Zimmer 
24 über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die wesent-
lichen Auswirkungen der Planänderung unterrichten und 
sich zu der Planung äußern kann. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 11.06.2013 
 
 
gez. 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2013 
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271 Satzung über die Wahrung der Belange von 

Menschen mit Behinderung sowie von Senio-
rinnen und Senioren in der Stadt Horn-Bad 
Meinberg vom 12.06.2013 

 
Aufgrund der §§ 7, 41 Absatz 1 Satz 2 f) der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18.09.2012 (GV.NRW S. 436) und des § 13 des Gesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung (Behindertengleichstellungsge-
setz Nordrhein-Westfalen –BGG NRW) vom 16.12.2003 
(GV.NRW S. 766), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18.11.2008 (GV.NRW S. 738) hat der Rat der Stadt Horn-
Bad Meinberg in seiner Sitzung am 06.06.2013 folgende 
Satzung beschlossen:  
 

§ 1 
Ziele 

 
(1) Die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinde-

rung ist auch auf örtlicher Ebene eine Aufgabe von 
wichtiger Bedeutung für die Verwirklichung der Gleich-
stellung behinderter Menschen.  
 

(2) Ziel ist es, die Benachteiligung von Menschen mit Be-
hinderung zu beheben und zu verhindern, sowie die 
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rung am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten, 
ihnen eine selbständige Lebensführung zu ermögli-
chen und darüber hinaus ihre Beteiligung an der Ent-
wicklung der Stadt Horn-Bad Meinberg zu einer behin-
dertenfreundlichen Stadt zu ermöglichen und zu för-
dern.  

 
(3) Auch soll die Vertretung der besonderen Interessen 

der älteren Einwohnerinnen und Einwohner (Seniorin-
nen und Senioren) Horn-Bad Meinbergs sichergestellt 
werden.  

 
§ 2 

Beteiligung der Menschen mit Behinderung und der 
Seniorinnen und Senioren 

 
Um den Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales, den 
Ausschuss für Bauen und Sanierung und die Verwaltung 
bei der Entscheidungsfindung für die besonderen Lebens-
interessen der Menschen mit Behinderung sowie der Seni-
orinnen und Senioren zu beraten und zu unterstützen, be-
ruft der Rat einen Beirat ein, der die Bezeichnung „Senio-
ren- und Behindertenbeirat in der Stadt Horn-Bad Mein-
berg“ (im Folgenden „Beirat“ genannt) trägt.  
 

§ 3 
Aufgaben 

 
(1) Der Beirat kann in Angelegenheiten, die die Belange 

der behinderten bzw. älteren Einwohnerinnen und 
Einwohner betreffen, -soweit sie in die Zuständigkeit 
der Stadt Horn-Bad Meinberg fallen-, Empfehlungen, 
Anregungen und Vorschläge an die zuständigen Aus-
schüsse und die Verwaltung der Stadt Horn-Bad 
Meinberg richten und steht ihnen als sachverständiges 
Gremium zur Seite.  
 
 
 

 
(2) Insbesondere kommen als Angelegenheiten in Be-

tracht:  
 

• Ansprechpartner für die Belange behinderter 
Menschen  

• Ansprechpartner für die besonderen Interessen 
von Seniorinnen und Senioren 

• Beratung des Ausschusses für Schule, Kultur und 
Soziales sowie des Ausschusses für Bauen und 
Sanierung in Behinderten- und Seniorenfragen 
einschließlich der Einbringung  
von Anträgen, Empfehlungen und Stellungnah-
men 

• Mitwirkung bei der Planung und Erstellung von öf-
fentlichen Anlagen und Einrichtungen, soweit 
Probleme von Menschen mit Behinderung bzw. 
von Senioren berührt werden 

• Mitwirkung bei der Verbesserung der Teilhabe der 
Menschen mit Behinderung sowie der Seniorinnen 
und Senioren in allen Lebensbereichen (z.B. Bil-
dung, Erziehung, Arbeit, Freizeit, Sport, Kultur und 
Wohnen)  

 
§ 4 

Zusammensetzung des Beirates 
 
(3) Der Beirat wird jeweils für die Dauer der Wahlperiode 

des Rates gebildet.  
 
(4) Er besteht aus bis zu 13 stimmberechtigten Mitglie-

dern.  
 
(5) Um die Arbeit des Beirates auf eine möglichst breite 

Grundlage zu stellen, wirken in dem Gremium neben 
Behinderten- und Seniorenorganisationen auch Ver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege einschließlich der 
Kirchengemeinden mit. Folgende Organisationen und 
Einrichtungen können jeweils eine Person und für den 
Fall der Verhinderung für jedes benannte Mitglied je-
weils eine/n Stellvertreter/in benennen:  
• Caritas Konferenz Horn und Bad Meinberg 
• Arbeiterwohlfahrt – Ortsverein Horn-Bad Meinberg 
• Deutsches Rotes Kreuz - Ortsvereine Horn und 

Bad Meinberg 
• Diakonieverband Horn-Bad Meinberg 
• Lebenshilfe Detmold e.V.  
• die Kirchengemeinden in der Stadt Horn-Bad 

Meinberg 
 
(6) Über den Rat werden vier Personen benannt. Die Sitz-

verteilung erfolgt nach § 50 Abs. 3 GO NRW. Für den 
Fall der Verhinderung kann für jede benannte Person 
ein/e Stellvertreter/in benannt werden.  
 

(7) Von der Verwaltung wird ein/e Vertreter/in und für den 
Fall der Verhinderung ein/e Stellvertreter/in benannt.  
 

(8) Die von den jeweiligen Organisationen und der Ver-
waltung vorgeschlagenen Vertreter/innen werden 
durch den Rat bestellt. 

 
(9) Der Beirat wählt aus der Mitte der stimmberechtigten 

Mitglieder die/den Vorsitzende/n und ihren/seinen 
Stellvertreter/in. Der/Die Vorsitzende vertritt den Beirat 
nach außen und ist Ansprechpartner/in für die Verwal-
tung. Der/Die Vorsitzende führt die Geschäfte des Bei-
rates.  
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(10) Scheidet ein Mitglied aus, so unterbreitet die entspre-

chende Organisation bzw. Fraktion einen neuen Vor-
schlag, der vom Rat bestätigt werden muss.  

 
(11) Für die Wahlperiode 2009-2014 bleibt der Beirat in 

seiner gebildeten Zusammensetzung bestehen.  
 

§ 5 
Informationsrecht und Mitwirkung 

 
(12) Der Beirat hat das Recht, sich mit Anträgen und Emp-

fehlungen an die Stadtverwaltung und die o.g. Aus-
schüsse zu wenden.  

 
(13) In wesentlichen Fragen, die den Aufgabenbereich des 

Beirates betreffen, hat der Rat oder einer seiner Aus-
schüsse vor einer Beschlussfassung das Recht, den 
Beirat um Stellungnahme zu bitten.  

 
(14) Berät der Rat oder ein Ausschuss Angelegenheiten, 

die auf einen Vorschlag oder eine Anregung des Beira-
tes zurückgehen, haben der/die Vorsitzende oder 
sein/deren Stellvertreter/in das Recht, dazu in der Sit-
zung gehört zu werden.  

 
(15) Der Beirat wird von allen Organisationseinheiten der 

Stadtverwaltung, bei anstehenden Planungen und 
Vorhaben, die die Belange der behinderten Menschen 
bzw. die der Seniorinnen und Senioren der Stadt Horn-
Bad Meinberg berühren, rechtzeitig unterrichtet und 
fachlich beraten. Der Beirat berät und unterstützt die 
Stadtverwaltung auch bei der Festlegung der Themen-
relevanz. 

 
(16) In nachfolgende Ausschüsse des Rates entsendet der 

Beirat zu Fragen die die besonderen Lebensinteressen 
der Menschen mit Behinderung sowie der Seniorinnen 
und Senioren betreffen ein beratendes Mitglied:  
• Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales 
• Ausschuss für Bauen und Sanierung 

 
Für jedes Mitglied ist ein/e Stellvertreter/in zu benennen.  
 

§ 6 
Geschäftsordnung 

 
Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung und legt diese 
dem Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg zur Kenntnis vor.  
 

§ 7 
Ehrenamt / Verschwiegenheitspflicht 

 
(17) Die Tätigkeit im Beirat gilt als Ehrenamt im Sinne des 

§ 28 GO NRW.  
 
(18) Die Stadt stellt für die Arbeit des Beirates den Raum 

„Ehrenamtsbüro“ zur Verfügung.  
 
(19) Die Mitglieder des Beirates und ihre Stellvertretungen 

sind entsprechend § 30 GO NRW zur Verschwiegen-
heit verpflichtet.  

 
§ 8 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekannt-
machung in Kraft.  
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung über die Wahrung der Belange 
von Menschen mit Behinderung sowie von Seniorinnen und 
Senioren in der Stadt Horn-Bad Meinberg wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 12.06.2013 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2013 
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272 Satzung über die Erhebung von Kosten und 

Gebühren in der Stadt Horn-Bad Meinberg bei 
Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr vom 
12.06.2013 

 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f 
und i der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung vom 14.07.1994 
(GV.NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
23.10.2012 (GV. NRW. S. 474) und des § 41 Abs. 3 und 
§ 41 Abs. 4 Satz 2 des Gesetzes über den Feuerschutz 
und die Hilfeleistung (FSHG NW) vom 10.02.1998 
(GV.NW. S. 122) hat der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg 
in seiner Sitzung am 06.06.2013 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 

 
(1) Die Stadt Horn-Bad Meinberg unterhält eine Freiwilli-

ge Feuerwehr gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes über 
den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG). 

(2) Darüber hinaus stellt die Feuerwehr bei Veranstaltun-
gen nach Maßgabe des § 7 FSHG Brandsicherheits-
wachen. 

(3) Des Weiteren kann die Feuerwehr auf Antrag auch 
freiwillige Leistungen erbringen. Ein Rechtsanspruch 
zur Durchführung solch freiwilliger Leistungen besteht 
nicht. Über die Durchführung entscheidet der Leiter 
der Feuerwehr. 

 
§ 2 

Kostenersatz 
 
(1) Die Einsätze der Feuerwehr nach § 1 Abs. 1 sind un-

entgeltlich, soweit in Abs. 2 nichts anderes bestimmt 
ist. 

(2) Für die nachfolgend aufgeführten Einsätze der Feu-
erwehr wird Ersatz der entstandenen Kosten verlangt: 

1. von dem Verursacher, wenn er die Gefahr oder 
den Schaden vorsätzlich herbeigeführt hat, 

2. von dem Betreiber von Anlagen oder Einrichtun-
gen gemäß § 24 Abs. 1 Satz 1 FSHG im Rahmen 
ihrer Gefährdungshaftung nach sonstigen Vor-
schriften, 

3. von dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder 
der Schaden beim Betrieb von Kraft-, Schienen-, 
Luft- oder Wasserfahrzeugen entstanden ist, so-
wie von den Ersatzpflichtigen in sonstigen Fällen 
der Gefährdungshaftung, 

4. von dem Transportunternehmer, Eigentümer, Be-
sitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, 
wenn die Gefahr oder der Schaden bei der Be-
förderung von Gefahrstoffen oder wassergefähr-
denden Stoffen entstanden ist, 

5. von dem Eigentümer, Besitzer oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der 
Schaden beim sonstigen Umgang mit Gefahrstof-
fen oder wassergefährdenden Stoffen gemäß 
Nummer 4 entstanden ist, soweit es sich nicht um 
Brände handelt, 

6. vom Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nut-
zungsberechtigten einer Brandmeldeanlage au-
ßer in Fällen nach Nummer 7, wenn der Einsatz 
Folge einer nicht bestimmungsgemäßen oder 
missbräuchlichen Auslösung war, 

 
 

 
7. von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitar-

beiter eine Brandmeldung ohne eine für den Ein-
satz der Feuerwehr erforderliche Prüfung weiter-
geleitet hat, 

8. von demjenigen der vorsätzlich grundlos die Feu-
erwehr alarmiert. 

 
(3) Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfe-

leistung die Pflicht einer anderen Behörde oder 
Einrichtung zur Schadensverhütung und Scha-
densbekämpfung, verlangt die Stadt den Ersatz 
der Kosten für den Feuerwehreinsatz vom Rechts-
träger der anderen Behörde oder Einrichtung, so-
fern ein Kostenersatz nach Abs. 1 nicht möglich 
ist.  

(4) Von dem Ersatz der Kosten kann abgesehen wer-
den, soweit dies nach Lage des Einzelfalls eine 
unbillige Härte wäre oder aufgrund gemeindlichen 
Interesses gerechtfertigt ist. 

 
§ 3 

Berechnungsgrundlage 
 

(1) Die Kosten bestehen aus den Personalkosten, 
Fahrzeug- und Gerätekosten und Sachkosten. Sie 
werden nach Maßgabe der §§ 4 bis 6 berechnet. 

(2) Ausgenommen davon sind Einsätze nach § 2 Nr. 
6 und 7 der Satzung. Für diese Einsätze wird ab-
weichend von der Berechnung nach Abs. 2 bis 
Abs. 4 jeweils eine Pauschale nach Maßgabe des 
anliegenden Tarifs berechnet.  

(3) Abgerechnet wird grundsätzlich nach Einsatzzeit-
einheiten (EZ). Eine Einsatzzeiteinheit umfasst 
den Zeitraum von 10 Minuten. Angefangene EZs 
werden voll berechnet. 

 
§ 4 

Personalkosten 
 

(1) Die Personalkosten für die Leistungen der Freiwilli-
gen Feuerwehr berechnen sich nach der Einsatz-
zeit. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Alarmierung 
und endet mit der Rückkehr zum jeweiligen Gerä-
tehaus. Maßgeblich ist insoweit der Einsatzbericht 
und der Gebührentarif, der Bestandteil dieser Sat-
zung ist. 

(2) Bei Einsätzen, die eine besondere Reinigung der 
Fahrzeuge und Geräte zur Wiederherstellung der 
Einsatzfähigkeit erforderlich machen, wird die Zeit 
für die Reinigung der Einsatzzeit hinzugerechnet. 

(3) Bei allen anderen Einsätzen, werden pauschal 
zwei EZ für zwei Einsatzkräfte für die Wiederher-
stellung der Einsatzfähigkeit hinzugerechnet. 

 
§ 5 

Fahrzeug- und Gerätekosten 
 
(1) Die Kosten für die eingesetzten Fahrzeuge und 
Geräte werden nach Einsatzzeiteinheiten berechnet. 
Die Einsatzzeit beginnt mit dem Ausrücken und endet 
mit der Rückkehr zum jeweiligen Feuerwehrgerätehaus. 
Die Höhe dieses Kostenersatzes bestimmt sich nach 
dem anliegenden Kostentarif, der nach den betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen ermittel wurde und Be-
standteil dieser Satzung ist. 
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(2) Für das Material (außer Bindemittel), das bei Öl-
sperren eingesetzt wird, wird eine tägliche Pauschale 
laut anliegendem Kostentarif berechnet. 
 

§ 6 
Sachkosten 

 
(1) Die Sachkosten (z. B. Schaummittel, Pulver, Bindemit-

tel einschl. Entsorgung) werden in voller Höhe zum je-
weiligen Tagespreis berechnet. 

(2) Für die persönliche Schutzausrüstung und Arbeitsmit-
tel, die im Einsatz zerstört, beschädigt oder kontami-
niert werden, werden je nach Notwendigkeit der Zeit-
wert, die Reparaturkosten, die Reinigungskosten 
und/oder die Kosten der ordnungsgemäßen Entsor-
gung berechnet. 

 
§ 7 

Gebühren für sonstige Leistungen der Feuerwehr 
 
(1) Für freiwillige Leistungen der Feuerwehr im Sinne des 

§ 1 Abs. 2 werden Gebühren nach Maßgabe der §§ 4 
bis 6 erhoben. Die Höhe dieser Gebühren bestimmt 
sich nach dem anliegenden Tarif.  

(2) Grundsätzlich soll die Gebühr für eine gebührenpflich-
tige freiwillige Leistung der Feuerwehr in der zu erwar-
tenden Höhe im Voraus gezahlt werden oder von der 
Hinterlegung einer entsprechenden Sicherheit abhän-
gig gemacht werden. 

(3) § 2 Abs. 4 gilt entsprechend. 
 

§ 8 
Inanspruchnahme privater Unternehmen und Hilfsor-

ganisationen 
 
(1) Die Feuerwehr kann zur Unterstützung bei Leistungen 

im Sinne des § 1 private Unternehmen und/oder Hilfs-
organisationen beauftragen. Über die Beauftragung 
entscheidet der Leiter der Feuerwehr bzw. der bestell-
te Einsatzleiter. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung 
besteht nicht. 

(2) Für die Beauftragung privater Unternehmen und/oder 
Hilfsorganisationen wird Kostenersatz geltend ge-
macht. Die Höhe des geltend gemachten Kostenersat-
zes richtet sich nach den tatsächlich angefallenen Kos-
ten. 

(3) § 2 Abs. 3 gilt entsprechend. 
 

§ 9 
Kostenschuldner 

 
Zur Zahlung des Kostenersatzes für Einsätze nach 
§ 2 Abs. 2 sind die dort genannten Personen verpflichtet. 
Mehrere Kostenersatzpflichtige haften als Gesamtschuld-
ner. 
 

§ 10 
Gebührenschuldner 

 
Zur Zahlung der Gebühr für die in § 1 Abs. 2 und 3 genann-
ten Leistungen ist derjenige verpflichtet, der die Leistung 
bestellt oder bestellen lässt. Mehrere Gebührenpflichtige 
haften als Gesamtschuldner. 
 
 
 
 
 

 
§ 11 

Entstehung und Fälligkeit 
 
(1) Der Kostenersatzanspruch nach § 2 Abs. 2 entsteht 

mit Beendigung der kostenersatzpflichtigen Leistun-
gen der Feuerwehr. Er wird mit der Bekanntgabe des 
Leistungsbescheides fällig, wenn in dem Bescheid 
nicht ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist. 

(2) Die Gebühr nach § 7 entsteht mit Beendigung der ge-
bührenpflichtigen Leistungen der Feuerwehr. Sie wird 
mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig, 
wenn im Bescheid nicht ein späterer Zeitpunkt festge-
setzt wird. 

 
§ 12 

Haftung 
 
Die Gemeinde haftet bei Hilfeleistungen (§ 1 Abs. 1) und 
freiwilligen Leistungen (§ 1 Abs. 2 und 3) nur für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit. 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
a. Diese Satzung tritt am 01. Juli 2013 in Kraft. 
b. Gleichzeitig tritt die Feuerwehrgebührensatzung i. d. F. 

vom 28. Februar 2000 außer Kraft. 
 

Tarif 
gemäß § 4 der Satzung über die Kostenerstattung und 

die Erhebung von Gebühren für die Gestellung von 
Brandsicherheitswachen sowie für freiwillige Leistun-

gen der Feuerwehr der Stadt Horn-Bad Meinberg 
vom 06.06.2013 

 
I. Persönliche Leistung  

 
Einsatz je Feuerwehrmann und Stunde 24,00 € 
 
II. Sächliche Leistungen  
1.  Benutzung aller Fahrzeuge einschließlich feuerwehr-

technischer Beladung ohne Fahrer 
je Fahrzeug und Stunde  
a) MTF 30,06  € 
b) RW/TLF/H 43,76  € 
c) Drehleiter 41,65  € 
d) SW 45,16  € 
e) ELW 34,24  € 
f) GW/TSF/LF 44,95  € 

2. Sauerstoff, Pressluft, Schaummittel, Löschpulver, Fil-
tereinsätze, Bindemittel, Kunststoffplanen, Säcke und 
sonstige Verbrauchsmittel werden zu Tagespreisen ge-
sondert berechnet. 

3. Für Einsätze nach § 2 Abs. 1, Nr. 6 und 7 360,00 € 
4. Material für jede aufgebaute Ölsperre 

(außer Bindemittel); täglich pauschal 10,00 € 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Kosten 
und Gebühren in der Stadt Horn-Bad Meinberg bei Einsät-
zen der Freiwilligen Feuerwehr wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 12.06.2013 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2013 
 
 
 
273 Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 

Horn-Bad Meinberg vom 12.06.2013 
 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW, S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27.11.2001 (GV. NRW. , S. 
811), der §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 21. Juni 1988, zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 25.9.2001 (GV. NRW, S. 
708, 731), des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes 
(KrW-/AbfG) vom 27. September 1994 (BGBl. I, S. 2705 
ff.), zuletzt geändert durch Art. 57 Siebte Zuständigkeits-
Verordnung vom 29.10.2001 (BGBl. I S. 2785) (BGBl. I, S. 
2455), § 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 19.06.2002 
(BGBl. I 2002, S.1938ff.), des § 17 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I, S. 602), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 13.12.2001 (BGBl. I, S. 3574) 
sowie der Satzung über die Gründung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe (Abl. BR-DT Nr. 36, S. 210) und 
der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Lippe vom 
18.11.2002 hat der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg in 
seiner Sitzung vom 06.06.2013 folgende Satzung be-
schlossen:  
 
 
 

 
Vorwort  
Aufgrund der §§ 4 und 7 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit – GkG – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV NRW S. 621), in 
Verbindung mit § 6 Abs. 1 des Abfallgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz – LAbfG –
) vom 21. Juni 1988 (GV NRW S. 250), in der jeweils zur-
zeit gültigen Fassung,  haben sich zusammen 
 
die Gemeinde Augustdorf, 
die Stadt Bad Salzuflen, 
die Stadt Barntrup, 
die Stadt Blomberg, 
die Stadt Detmold 
die Gemeinde Dörentrup, 
die Gemeinde Extertal, 
die Stadt Horn-Bad Meinberg,  
die Gemeinde Kalletal, 
die Stadt Lage, 
die Stadt Lemgo, 
die Gemeinde Leopoldshöhe, 
die Stadt Lügde, 
die Stadt Oerlinghausen, 
die Stadt Schieder-Schwalenberg,  
die Gemeinde Schlangen und 
der Kreis Lippe   
 
zu einem Abfallentsorgungsverband im Sinne von § 6 Abs. 
1 Landesabfallgesetz  zusammen geschlossen. Die Ver-
bandssatzung vom 30.04.2002 in der derzeit gültigen Fas-
sung ist rechtskräftig.  
 

§ 1 Aufgaben und Ziele 
 
(1)  Die Stadt Horn- Bad Meinberg und der Abfallwirt-

schaftsverband Lippe betreiben die Abfallentsorgung 
in ihrem Gebiet nach Maßgabe der Gesetze und die-
ser Satzung als öffentliche Einrichtung. Diese öffent-
liche Einrichtung wird als „kommunale Abfallentsor-
gungseinrichtung“ bezeichnet und bildet eine rechtli-
che und wirtschaftliche Einheit. 

 
(2) Mit der Gründung des Abfallwirtschaftsverbandes 

Lippe hat die Stadt alle abfallwirtschaftlichen Aufga-
ben, gemäß § 4 der Verbandssatzung vom 
30.04.2002 in der derzeit gültigen Fassung auf den 
Verband übertragen. Abfallwirtschaftliche Aufgaben 
die bei den Mitgliedern verbleiben sind in der Anlage 
1 der Satzung  des Abfallwirtschaftsverbandes fest-
geschrieben. 
Die Satzungshoheit gemäß § 9 Landesabfallgesetz 
und §§ 4 ff Kommunalabgabengesetz vom 21. Okto-
ber 1969 (GV NRW 712), zuletzt geändert am 17. 
Dezember 1999 (GV NRW 718), verbleibt bei den 
einzelnen Verbandsmitgliedern, bzw. hier bei der 
Stadt Horn-Bad Meinberg.  

(3) Die Stadt/Gemeinde wirkt darauf hin, dass bei Ver-
anstaltungen, die auf Grundstücken oder in öffentli-
chen Einrichtungen der Gemeinde durchgeführt wer-
den die Maßgaben des § 2 LAbfG NW beachtet und 
insbesondere vorrangig Gebrauchsgüter verwendet 
werden, die sich durch Wiederverwendbarkeit oder 
Verwertbarkeit auszeichnen.  
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§ 2 Abfallentsorgungsleistungen 

 
(1)  Die Entsorgung von Abfällen durch den Abfallwirt-

schaftsverband Lippe umfasst das Einsammeln und 
Befördern der Abfälle zu den Abfallentsorgungsanla-
gen oder Müllumschlagstationen, wo sie sortiert, 
verwertet oder umweltverträglich beseitigt werden. 
Wiederverwertbare Abfälle werden getrennt einge-
sammelt und befördert, damit sie einer Verwertung 
zugeführt werden können.  

(2)  Der Abfallwirtschaftsverband erbringt gegenüber 
dem Benutzer insbesondere folgende Abfallentsor-
gungsleistungen:  
1. Einsammeln und Befördern von Restmüll gemäß 

der Anlage 1 Nr. 2 zu dieser Satzung 
2.  Einsammeln und Befördern von Bioabfällen. Un-

ter Bioabfällen sind hierbei alle im Abfall enthal-
tenen biologisch abbaubaren organischen Abfall-
anteile zu verstehen gemäß der Anlage 1 Nr.1 zu 
dieser Satzung  

3.  Einsammeln und Befördern von Altpapier gemäß 
der Anlage 1 Nr. 3 zu dieser Satzung, soweit es 
sich nicht um EinwegVerkaufsverpackungen aus 
Pappe/Papier/Karton handelt.  

4. Einsammlung und Beförderung einschließlich ge-
trennter Erfassung von Kühl- und Haushaltsgroß-
geräten nach dem ElektroG und § 16 Abs.2 dieser 
Satzung.  

5.  Betrieb einer Annahmestelle für Elektro- und 
Elektronik- Altgeräten nach dem ElektroG und § 
16 Abs. 2 dieser Satzung. 

6.  Einsammeln und Befördern von schadstoffhalti-
gen Abfällen gemäß Anlage 2 zu dieser Satzung 
in stationären Sammelstellen und mit Schad-
stoffmobilen.  

7. Saisonbiotonne  
8. Information und Beratung über die Vermeidung, 

Verwertung und Entsorgung von Abfällen. 
 
(3) Im Einzelnen erbringt die Stadt Horn- Bad Meinberg 

gegenüber den Benutzern der kommunalen Ab-
fallentsorgungseinrichtung folgende Abfallent-
sorgungsleistungen:  
(Beispiele) 

 
A Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von Stra-

ßenpapierkörben 
B Grünschnittannahme/ Baum- und Strauchschnitt 
C Textilsammlung 
D Einsammlung und Befördern von sperrigen Abfäl-

len/Sperrmüll 
 

(4) Das Einsammeln und Befördern der Abfälle erfolgt 
durch eine grundstücksbezogene Abfallentsorgung 
mit Abfallgefäßen (Restmüll, Biomüll, Altpapier), 
durch grundstücksbezogene Sammlungen im Hol-
system (Sperrmüll einschließlich Kühl- und Haus-
haltsgroßgeräte) sowie durch eine getrennte Ein-
sammlung von Abfällen außerhalb der regelmäßigen 
grundstücksbezogenen Abfallentsorgung (schad-
stoffhaltige Abfälle, Elektroklein- und Elektronikgerä-
te, Baum- und Strauchschnitt). Die näheren Einzel-
heiten sind in den §§ 4, 10 – 16 dieser Satzung ge-
regelt.  

 
 
 
 

 
(5) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten 

Einweg-Verkaufsverpackungen aus Glas, Pa-
pier/Pappe/Karton, Kunststoffen, Verbundstoffen er-
folgt im Rahmen der privatwirtschaftlichen Dualen 
Systeme nach § 6 Verpackungsverordnung außer-
halb der kommunalen Abfallentsorgung.  

 
§ 3 Ausgeschlossene Abfälle 

 
(1)  Vom Einsammeln und Befördern durch den Ab-

fallwirtschaftsverband Lippe sind gemäß § 20 
Abs.2 KrWG mit Zustimmung der zuständigen 
Behörde ausgeschlossen:  

1.  Alle Abfälle, die nicht in der als Anlage 1 zu die-
ser Satzung beigefügten Liste aufgeführt sind, 
sofern es sich nicht um Abfälle nach § 4 Abs. 1 
handelt. Diese Liste ist Bestandteil der Satzung.  

2.  folgende Abfälle, die aufgrund einer Rechtsver-
ordnung nach § 25 KrWG einer Rücknahme-
pflicht unterliegen, bei denen entsprechende 
Rücknahmevorrichtungen tatsächlich zur Verfü-
gung stehen und bei denen der Abfallwirtschafts-
verband Lippe nicht durch Erfassung als ihm 
übertragene Aufgabe bei der Rücknahme mitwirkt 
(§ 20 Abs.2 Satz 1 KrWG).  

- Verpackungen im Sinne des § 3 der Verord-
nung über die Vermeidung und Verwertung von 
Verpackungsabfällen (Verpackungsverordnung 
- VerpackV) vom 21.08.1998 in der derzeit gül-
tigen Fassung, soweit für Endverbraucher im 
Sinne des § 3 Abs.11 VerpackV nicht Gründe 
nach § 7 Abs. 4 KrWG einer Rücknahme ent-
gegenstehen (technische Möglichkeit, wirt-
schaftliche Zumutbarkeit, Beseitigung als um-
weltverträglichere Lösung); 
Als Rücknahmeeinrichtungen außerhalb der 
kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung ste-
hen insbesondere zur Verfügung für: 
- Altglas (bereitgestellte Depotcontainer ge-
trennt für Weißglas und Braun/Grünglas),  
- Verpackungen aus Weißblech, Aluminium, 
Kunststoffen und Verbundmaterialien (Abho-
lung in den  dafür bereitgestellten "Gelben Sä-
cken") 

 
3.  Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunfts-

bereichen als privaten Haushaltungen, insbeson-
dere aus Industrie- und Gewerbebetrieben, so-
weit diese nach Art, Menge oder Beschaffenheit 
nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Ab-
fällen eingesammelt, befördert oder beseitigt 
werden können oder die Sicherheit der umwelt-
verträglichen Beseitigung im Einklang mit dem 
Abfallwirtschaftsplänen des Landes durch einen 
anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
oder Dritten gewährleistet ist ( § 20 Abs.2 Satz 2 
KrWG) Bei den ausgeschlossenen Abfällen han-
delt es sich um alle in der Abfallverzeichnisver-
ordnung genannten Abfälle, die nicht in § 5 Abs. 
1 – 5 in Verbindung mit den Anlagen 1 – 3 in der 
Abfallsatzung des Kreises Lippe vom 27.06. 2005  
in der derzeit gültigen Fassung genannt sind.   

 
(2)  Der Abfallwirtschaftsverband Lippe kann den Aus-

schluss von der Entsorgung mit Zustimmung der zu-
ständigen Behörde widerrufen, wenn die Vorausset-
zungen für den Ausschluss nicht mehr vorliegen (§ 
20 Abs. 2 Satz 3 KrWG).  



448 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
§ 4 Sammeln von schadstoffhaltigen Abfällen 

 
(1)  Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer 

besonderen Schadstoffbelastung zur Wahrung des 
Wohls der Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung 
bedürfen (gefährliche Abfälle i. S. d § 3 Abs. 5 KrWG 
i. V. m. § 48 KRWG sowie der Abfall-Verzeichnis-
Verordnung) werden vom Ab-fallwirtschaftsverband 
Lippe bei den von ihm beauftragten stationären 
Sammelstellen und mobilen Sammelfahrzeugen an-
genommen. Dies gilt auch für Kleinmengen vergleich-
barer Abfälle aus Gewerbe- und Dienstleistungsbe-
trieben, soweit sie mit den in Satz 1 genannten Abfäl-
len entsorgt werden können. Gefährliche  Abfälle im 
Sinne des Satzes 1 sind diejenigen Abfälle, die in der 
als Anlage 2 zu dieser Satzung beigefügten Liste ge-
nannt sind. Die Liste ist Bestandteil der Satzung.  

(2)  Gefährliche Abfälle im Sinne des §3 Abs. 5 KrWG i. 
V. m. § 48 KrWG sowie der Abfallverzeichnis-
Verordnung dürfen nur zu den bekannt gegebenen 
Terminen an den Sammelstellen und Sammelfahr-
zeugen angeliefert werden. Die Standorte der Sam-
melstellen und Sammelfahrzeuge werden vom Ab-
fallwirtschaftsverband Lippe bekannt gegeben.  

 
§ 5 Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1)  Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt lie-

genden Grundstücks ist im Rahmen der §§ 2 bis 
4 dieser Satzung berechtigt, von der Stadt den 
Anschluss seines Grundstückes an die kommu-
nale Abfallentsorgungseinrichtung zu verlangen 
(Anschlussrecht).  

(2)  Der Anschlussberechtigte und jeder andere Ab-
fallbesitzer im Gebiet der Stadt haben im Rah-
men der §§ 2 bis 4 dieser Satzung das Recht, die 
auf ihren Grundstücken oder sonst bei ihnen an-
fallenden Abfälle der kommunale Abfallentsor-
gungseinrichtung zu überlassen (Benutzungs-
recht).  

(3)  Die Stadt kann den Anschluss eines Grundstücks 
an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung 
versagen, wenn die Abfuhr wegen der Lage des 
Grundstücks oder aus technischen bzw. be-
triebswirtschaftlichen Gründen erhebliche 
Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maß-
nahmen erforderlich sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 6 Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1)  Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt lie-

genden Grundstückes ist verpflichtet, sein 
Grundstück an die kommunale Abfallentsor-
gungseinrichtung anzuschließen, wenn das 
Grundstück von privaten Haushaltungen zu 
Wohnzwecken genutzt wird (Anschlusszwang). 
Der Eigentümer eines Grundstückes als An-
schlusspflichtiger und jeder andere Abfallbesitzer 
(z.B. Mieter, Pächter) auf einem an die öffentliche 
Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstück 
ist verpflichtet, im Rahmen der §§ 2 bis 4 die auf 
seinem Grundstück oder sonst bei ihm anfallen-
den Abfälle zur Beseitigung und Abfälle zur Ver-
wertung aus privaten Haushaltungen der kom-
munale Abfallentsorgungseinrichtung zu überlas-
sen (Benutzungszwang). Abfälle aus privaten 
Haushaltungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 1 
KrWG i. V. m. § 2 Nr. 2 GewAbfV Abfälle, die in 
privaten Haushalten im Rahmen der privaten Le-
bensführung anfallen, insbesondere in Wohnun-
gen und zugehörigen Grundstücks- oder Gebäu-
deteilen sowie in anderen vergleichbaren Anfall-
stellen wie Wohnheimen oder Einrichtungen des 
betreuten Wohnens.  

 
(2)  Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeu-

ger/Abfallbesitzer auf Grundstücken, die nicht zu 
Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. gewerb-
lich/industriell genutzt werden, haben gleicher-
maßen die Verpflichtungen nach Abs. 1, soweit 
auf diesen Grundstücken Abfälle zur Beseitigung 
im Sinne des § 3 Abs.1 Satz 2, 2. Halbsatz KrWG 
anfallen. Sie haben nach § 7 Satz 4 der Gewer-
beabfall-Verordnung für gewerbliche Siedlungs-
abfälle im Sinne des § 2 Nr. 1 GewAbfV mindes-
tens eine Pflicht-Restmülltonne zu benutzen. Die 
Zuteilung des Gefäßvolumens für die Pflicht-
Restmülltonne erfolgt auf der Grundlage der 
Maßgaben in § 11 Abs. 3 dieser Satzung. Ge-
werbliche Siedlungsabfälle sind nach § 2 Nr. 1 
GewAbfV, Siedlungsabfälle aus anderen Her-
kunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die 
in Kapitel 20 der Abfallverzeichnis-Verordnung 
aufgeführt sind, insbesondere gewerbliche und 
industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten 
Haushaltungen aufgrund ihrer Beschaffenheit 
und Zusammensetzung ähnlich sind sowie Abfäl-
le aus privaten und öffentlichen Einrichtungen. 
Befinden sich auf einem zu Büro-, Verwaltungs- 
oder geschäftszwecken, bzw. industriell oder ge-
werblich genutzten Grundstücke mehrere Betrie-
be, ist jeder dieser Betriebe verpflichtet Abfallbe-
hälter vorzuhalten. 

 
(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 

1 und Abs. 2 besteht auch für Grundstücke, die 
anderweitig z.B. gewerblich/industriell und 
gleichzeitig von privaten Haushaltungen zu 
Wohnzwecken genutzt werden (sog. gemischt 
genutzte Grundstücke). Die Nutzung einer ge-
meinsamen Restmülltonne durch die privaten 
Haushaltungen und die Erzeuger und Besitzer 
von gewerblichen Siedlungsabfällen ist auf An-
trag möglich.  
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(4) Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen wird 

im Einzelfall durch Ausnahmegenehmigung nach 
§ 28 Abs. 2 KrWG durch die örtliche Ordnungs-
behörde zugelassen.  

 
§ 7 Ausnahmen vom Benutzungszwang 

 
Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht,  

-  soweit Abfälle gemäß § 3 Abs.1 oder § 3 Abs. 2 
dieser Satzung von der Benutzung einer Ab-
fallentsorgungseinrichtung ausgeschlossen sind;  

- soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rück-
gabepflicht aufgrund einer Rechtsverordnung 
nach § 23 KrWG unterliegen und der Abfallwirt-
schaftsverband Lippe an deren Rücknahme nicht 
mitwirkt (§ 17 Abs.2 Nr. 1 KrWG);  

- soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des § 
3 Abs. 5 KRWG sind, durch zulässige gemein-
nützige Sammlungen einer ordnungsgemäßen 
und schadlosen Verwertung zugeführt werden 
(§17 Abs.2 Satz 1  Nr.3, Satz 2, § 18  KrWG);  

- soweit Abfälle, die nicht gefährlich sind, durch zu-
lässige gewerbliche Sammlungen einer ord-
nungsgemäßen und schadlosen Verwertung zu-
geführt werden. (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, Abs. 3, 
§ 18 KrWG).  

- soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produktver-
antwortung nach § 23 KrWG freiwillig zurückge-
nommen werden, wenn dem zurücknehmenden 
Hersteller oder Vertreiber durch die zuständige 
Behörde ein Freistellungs- oder Feststellungsbe-
scheid nach § 26 Abs. 4 oder Abs. 6 KrWG erteilt 
worden ist (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG) 

 
§ 8 Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungs-

zwang an die kommunale Abfallentsorgungseinrich-
tung 

 
(1) Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungs-

zwang von der kommunalen Abfallentsorgung 
werden 
a) für von privaten Haushalten zu Wohnzwe-

cken genutzte Grundstücke von der Stadt 
Horn- Bad Meinberg und 

b) für alle anderen Grundstücke von der Stadt 
Horn- Bad Meinberg in Abstimmung mit dem 
Abfallwirtschaftsverband erteilt.  

(2)  Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die 
kommunale Abfallentsorgungseinrichtung besteht 
bei Grundstücken, die von privaten Haushaltun-
gen zu Wohnzwecken genutzt werden, soweit 
der/die Anschluss- und/oder Benutzungspflichtige 
nachweist, dass er/sie nicht nur willens, sondern 
auch fachlich und technisch in der Lage ist, alle 
auf dem Grundstück anfallenden kompostierba-
ren Stoffe ordnungsgemäß und schadlos i. S. d. § 
7 Abs.3 KrWG auf diesem Grundstück selbst so 
zu behandeln, dass eine Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit, insbesondere durch 
Gerüche oder Siedlungsungeziefer (z. B. Ratten), 
nicht entsteht (Eigenverwertung). Die Stadt stellt 
auf der Grundlage der Darlegungen der/des An-
schluss- und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob 
und inwieweit eine Ausnahme vom Anschluss- 
und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs.1 Satz 1 
2. Halbsatz KrWG besteht.  

 
 

 
(3)  Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benut-

zungszwang besteht bei Grundstücken, die nicht 
zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. in-
dustriell/gewerblich genutzt oder gewerblich ge-
nutzt werden, wenn der Abfallerzeu-
ger/Abfallbesitzer nachweist, dass er/sie die bei 
ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung in eige-
nen Anlagen beseitigt (Eigenbeseitigung) und 
keine überwiegenden öffentlichen Interesse eine 
Überlassung der Abfälle zur Beseitigung erfor-
dern. Der Abfallwirtschaftsverband Lippe stellt auf 
der Grundlage der Darlegungen der/des An-
schluss- und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob 
eine Ausnahme vom Anschluss- und Benut-
zungszwang gemäß § 17 Abs.1 Satz 2, 2. Halb-
satz KrWG besteht.  

(4)  Die Anträge nach Abs. 1 und 2 sind über die 
Stadt an den Abfallwirtschaftsverband Lippe zu 
stellen.  

(5)  Erfolgt eine Eigenkompostierung erhält der Ge-
bührenpflichtige hierfür auf Antrag eine Ermäßi-
gung der Gebühr, deren Höhe sich aus der Ge-
bührensatzung ergibt.  

 
§ 9 Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungs-

anlagen 
 
Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln und 
Befördern gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2, § 5 Abs. 3 und § 8 Abs. 
1 B dieser Satzung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, 
ihre Abfälle zum Zwecke des Verwertens, Behandelns, 
Lagerns oder Ablagerns entsprechend der Satzung über 
die Abfallentsorgung im Kreis Lippe vom 27.06.2005 in der 
derzeit gültigen Fassung zu der vom Kreis angegebenen 
Sammelstelle, Behandlungsanlage oder Abfallentsor-
gungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen. So-
weit der Kreis das Behandeln, Lagern oder Ablagern die-
ser Abfälle ebenfalls ausgeschlossen hat, sind die Abfälle 
zum Zwecke des Behandelns, Lagerns oder Ablagerns zu 
einer sonstigen dafür zugelassenen Abfallentsorgungsan-
lage zu befördern oder befördern zu lassen.  

 
§ 10 Abfallbehälter und Abfallsäcke 
 

(1) Die Stadt bestimmt im Benehmen mit dem Abfallwirt-
schaftsverband nach Maßgabe der folgenden  Vorschrif-
ten Art, Anzahl und Zweck der Abfallbehälter, deren 
Standplatz auf dem Grundstück, ob und wie die Abfälle 
voneinander getrennt zu halten sind sowie die Häufigkeit 
und den Zeitpunkt der Abfuhr.  
 
(2) Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende Ab-
fallbehälter zugelassen:  

1. graue Abfallbehälter für Restmüll in den Gefäßgrö-
ßen 40, 60, 90, 120 und 240 Liter  

2. grüne Abfallbehälter für Biomüll in den Gefäßgrößen 
40, 60, 90, 120 und 240 Liter  

3. grüne Abfallbehälter für Gartenabfälle (Saisonbio-
tonne)in den Gefäßgrößen 120 und 240 Liter 

4. Großbehälter für Restmüll mit Nutzinhalt von 770 
und 1100 Liter 

5. blaue Abfallbehälter für Altpapier in der Gefäßgröße 
120 und 240 Liter, sowie Großbehälter mit Nutzin-
halt von 1100 Liter 
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6. Beistellsäcke mit Aufdruck in der Gefäßgröße von 

70 Liter 
7. gelbe Säcke/Behältnisse für Verkaufsverpackungen 

aus Leichtstoffen der Dualen Systeme. 
8. Depotcontainer für Weiß-, Braun- und Grünglas der 

Dualen Systeme. 
 
(3)  Für vorübergehend mehr anfallende Abfälle, die sich 

zum Einsammeln in Abfallsäcken (Beistellsäcke) eig-
nen, können von der Stadt im Benehmen mit dem Ab-
fallwirtschaftsverband zugelassene Abfallsäcke be-
nutzt werden. Sie werden am Abfuhrtag eingesam-
melt, soweit sie neben den zugelassenen Abfallbehäl-
tern bereitgestellt sind. Jeder Abfallerzeu-
ger/Abfallbesitzer hat bei der Benutzung dieser Abfall-
säcke darauf zu achten, dass sie nur mit den für die 
entsprechende Tonne bestimmten Abfällen befüllt sind 
und entsprechend dem Leerungsrhythmus bereitge-
stellt werden.  
Bei Benutzung der Abfallsäcke sind die gleichen 
Trennvorschriften wie bei den Systembehältern zu be-
achten. 

 
(4) Für vorübergehend mehr anfallende Abfälle aus dem 

Gartenbereich wird für die Dauer von 7 Monaten wäh-
rend der Gartensaison (Mai – November) eine Saison-
biotonne angeboten. 

 
(5)  Beistellungen (Beipacks) neben der Papiertonne sind 

nicht erlaubt. Ausnahmsweise kann für Grundstücke 
ohne objektive Stellmöglichkeit für die Papiertonne mit 
der Stadt und dem Transportunternehmer eine andere 
Form der Abholung vereinbart werden, falls nicht 
grundstücksübergreifende Entsorgungsgemeinschaf-
ten 
möglich sind. 
 

(6) Andere als von der Stadt und den Dualen Systemen 
bereitgestellte Behälter sind nicht zugelassen. 

 
§ 11 Anzahl und Größe der Abfallbehälter 
 

(1)  Jedes angeschlossene Grundstück erhält min-
destens:  
a. einen grauen Abfallbehälter für Restmüll  
b. einen grünen Abfallbehälter für Bioabfälle  
c. einen blauen Abfallbehälter für Altpapier  
d. auf Wunsch des Eigentümer/Mieters eine  
    Saisonbiotonne für Gartenabfälle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2)  Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, bei 

Grundstücken mit privaten Haushaltungen ein Nor-
mal-Restmüll-Gefäßvolumen von 5 Litern und ein 
Normal-Biomüll-Gefäßvolumen von 10 Litern pro 
Person und Woche vorzuhalten. Die Zuteilung des 
Gefäßvolumens bei dem Restmüll- und Biomüllgefäß 
erfolgt auf der Grundlage des festgesetzten Normal-
Restmüll- und Normal-Biomüll-Gefäßvolumens pro 
Person und Woche. Abweichend davon kann auf An-
trag ein geringeres Restmüll-Gefäßvolumen (Min-
destvolumen) von 3,75 Litern  
und Biomüll-Gefäßvolumen (Mindestvolumen) von 7,5 
Litern pro Person/Woche zugelassen werden, wenn 
der Abfallbesitzer/-erzeuger nachvollziehbar und 
schlüssig darlegt, dass durch Abfallvermeidung und -
verwertung weniger Abfälle anfallen. Im Falle der Be-
freiung des Bioabfallbehälters gemäß § 8 Abs. 2 die-
ser Satzung ist eine Gebühr gemäß § 5 Abs. 4 der 
Gebührensatzung fällig.  
 

(3) Für die Abfuhr von Abfällen aus anderen Herkunftsbe-
reichen als privaten Haushaltungen wird der Behäl-
terbedarf für Abfälle zur Beseitigung unter Zugrunde-
legung von Einwohnergleichwerten ermittelt. Je Ein-
wohnergleichwert wird ein Mindest-Gefäßvolumen 
von 5 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.  
Abweichend davon kann auf Antrag, bei durch den 
Abfallerzeuger/Abfallbesitzer nachgewiesener Nut-
zung von Vermeidungs- und Verwertungsmöglichkei-
ten, ein geringeres Mindest-Gefäßvolumen zugelas-
sen werden. Die Stadt legt in Abstimmung mit dem 
Abfallwirtschaftsverband Lippe aufgrund der vorgeleg-
ten Nachweise und ggf. eigenen Ermittlun-
gen/Erkenntnissen das zur Gewährleistung einer ord-
nungsgemäßen Entsorgung erforderliche Behältervo-
lumen fest.  
 

Einwohnergleichwerte werden nach folgender Regelung 
festgestellt:  

Unternehmen/ 
Institution 

je Platz/ Be-
schäftigten/ 
Bett 

Einwoh-
ner-
gleich-
wert  
 

a) Krankenhäuser, Kli-
niken und ähnliche Ein-
richtungen 

je Platz 1 
 

b) öffentl. Verwaltun-
gen, Geldinstitute, Ver-
bände, Krankenkassen, 
Versicherungen, selb-
ständig Tätige der 
freien Berufe selbstän-
dige Handels- Industrie- 
u. Versicherungs- Ver-
treter 

je 3 Beschäf-
tigte 

1 
 

c) Schulen, Kindergär-
ten  

je 10 Perso-
nen  

1 

d) Speisewirtschaften, 
Imbissstuben  

je Beschäftig-
ten  

4 

e) Gaststättenbetriebe, 
die nur als Schankwirt-
schaft konzessioniert 
sind, Eisdielen  

je Beschäftig-
ten  

2  
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f) Beherbergungsbe-
triebe  

je 4 Betten  1 

g) Lebensmitteleinzel- 
und Großhandel  

je Beschäftig-
ten  

2  

h) sonstige Einzel- u. 
Großhandel  

je Beschäftig-
ten 

0,5 

i) Industrie, Handwerk 
u. übrige Gewerbe  

je Beschäftig-
ten 

0,5 

j) Campingplätze  je Stellplatz 2 
 
(4)  Beschäftigte im Sinne des § 11 Abs. 3 sind alle in 

einem Betrieb Tätige (z.B. Arbeitnehmer, Unter-
nehmer, mithelfende Familienangehörige, Auszu-
bildende) einschließlich Zeitarbeitskräfte. Halb-
tags-Beschäftigte werden zu ½ bei der Veranla-
gung berücksichtigt. Beschäftigte, die weniger als 
die Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit be-
schäftigt sind, werden bei der Veranlagung zu ¼ 
berücksichtigt.  

 
(5)  Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten 

Haushaltungen und Abfälle aus anderen Her-
kunftsbereichen anfallen, die gemeinsam in einem 
Restmüllgefäß gesammelt werden können, wird 
das sich nach § 11 Abs. 3 berechnete Behältervo-
lumen zu dem nach § 11 Abs. 2 zur Verfügung zu 
stellende Behältervolumen hinzugerechnet.  

 
(6)  Wird bei zwei aufeinander folgenden Entleerungs-

terminen festgestellt, dass das bereitgestellte Min-
dest-Behältervolumen nicht ausreicht, so hat der 
Grundstückseigentümer die Aufstellung eines Ab-
fallgefäßes mit dem nächst größeren Behältervo-
lumen zu dulden (z.B. 120 Liter statt 90 Liter) und 
zu bezahlen. 

 
(7) Die Anpassung der Abfallbehältergröße nach § 11 

Abs.1 - 6 erfolgt auf Anfrage, bzw. per Anordnung. 
Die Behälter werden Mittwoch´s durch den Baube-
triebshof geliefert, geholt oder getauscht. Die Be-
hälter sind für die Abholung, bzw für den Tausch 
geleert und gesäubert bereitzustellen.  
Für die Auslieferung eines Abfallbehälters auf dem 
angeschlossenen Grundstück, die auf Antrag des 
Gebührenpflichtigen oder eines von ihm Bevoll-
mächtigten erfolgt, wird eine Verwaltungsgebühr 
erhoben. Diese Regelung gilt nicht bei einer sys-
tembedingten oder satzungsmäßig begründeten 
Umstellung von Abfallbehältern. Außerdem ist sie 
nicht anzuwenden bei der erstmaligen Ausliefe-
rung eines Abfallbehälters. 
Die Regelungen der Sätze 1 - 3 gelten bei der Ab-
holung von Abfallbehältern oder einem Umtausch 
auf dem Grundstück des Gebührenpflichtigen ent-
sprechend. 
Die Verwaltungsgebühr wird vom Gebührenpflich-
tigen per Einzelrechnung erhoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 12 Standplatz und Transportweg für Abfall-

behälter 
 

(1)  Die Abfallbehälter/-säcke sind zu den festgesetz-
ten und bekannt gegebenen Zeiten an den für die 
Abfuhr geeigneten Stellen (Gehweg-/Straßenrand) 
so aufzustellen, dass das Einsammeln und der 
Transport der Abfälle ohne Schwierigkeiten und 
Zeitverlust möglich ist und der Straßenverkehr 
nicht gefährdet wird sowie die Allgemeinheit weder 
behindert noch gefährdet wird. Die Anweisungen 
der Stadt über den Standplatz sind zu befolgen. 
Nach der Entleerung sind die Abfallbehälter un-
verzüglich vom Gehweg-/Straßenrand zu entfer-
nen.  

(2)  Für den Fall, dass das Einsammeln und Transpor-
tieren der Abfälle nicht unmittelbar vor dem 
Grundstück erfolgen kann ( z.B. Baustellen, enge 
und / oder unzureichend befestigte Wege, zuge-
parkte Wege, Sackgassen, keine Wendemöglich-
keit, Unfallverhütungsvorschriften), müssen die 
Abfallbehälter/-säcke entweder dem Entsorgungs-
fahrzeug entgegen gebracht werden oder  
an der nächsten, vom Entsorgungsfahrzeug zu 
befahrenden Straße, zur Abfuhr bereitgestellt 
werden.  

(3) Bei der Benutzung von Großbehältern muss der 
Standplatz zu ebener Erde liegen und darf nicht 
versenkt sein. Für jeden Großbehälter muss eine 
Standfläche von mind. 1,75 m x 1,50 m und ein 
von Hindernissen freier Abrollweg von mind. 1,50 
m Breite für den Transport  
zur Verfügung stehen. Der Transportweg darf 
nicht durch Stufen unterbrochen sein. Der Stand-
platz und der Transportweg müssen mit einem 
ausreichend befestigten Untergrund versehen 
sein, der das Absetzen und den Transport der 
Großbehälter aushält. Standplatz und Transport-
weg sind vom Anschlusspflichtigen sauber und 
im Winter zum Abfuhrtermin schnee- und eisfrei 
zu halten.  
 

§ 13 Benutzung der Abfallbehälter 
 

(1)  Die Abfallbehälter werden gestellt und unterhal-
ten. Sie sind nicht im Eigentum des Benutzers. 
Ausnahme hiervon bilden einige Großbehälter für 
Restmüll, die sich im Eigentum der Benutzer be-
finden. Die Benutzer/Anschlusspflichtigen haben 
in diesen Fällen dafür zu sorgen, dass deren Be-
schaffenheit eine ordnungsgemäße Entleerung 
ermöglicht.  

(2) Die Abfälle müssen in die gestellten Abfallbehäl-
ter oder die dafür zur Verfügung gestellten De-
potcontainer entsprechend deren Zweckbestim-
mung eingefüllt werden. Abfälle dürfen nicht in 
einer anderen Weise zum Einsammeln bereitge-
stellt oder neben die Abfallbehälter oder Depot-
container gelegt werden.  

(3)  Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, 
dass die Abfallbehälter allen Hausbewohnern zu-
gänglich sind und ordnungsgemäß benutzt wer-
den können.  
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(4)  Die Abfallbesitzer/-erzeuger haben die Abfälle 

nach Bioabfällen, Glas, Altpapier, Verkaufsverpa-
ckungen, Elektro- und Elektronikgeräten, Sperr-
müll, sowie Restmüll getrennt zu halten und wie 
folgt zur Einsammlung im Rahmen der Abfallent-
sorgung bereitzustellen:  
1. Glas ist sortiert nach Weiß-, Braun- und Grün-
glas in die bereitgestellten Depotcontainer 
(Sammelcontainer) einzubringen.  
2. Altpapier ist in den blauen Abfallbehälter einzu-
füllen, der auf dem Grundstück des Abfallbesit-
zers zur Verfügung steht und in diesem blauen 
Abfallbehälter zur Abholung bereitzustellen.  
3. Kompostierbare Abfälle aus rottefähigen orga-
nischen Stoffen (Bioabfälle), die beispielhaft in 
Anlage 3 zu dieser Satzung aufgeführt werden, 
sind in den grünen Abfallbehälter einzufüllen, der 
auf dem Grundstück des Abfallbesitzers zur Ver-
fügung steht und in diesem grünen Abfallbehälter 
zur Abholung bereitzustellen.  
4. restentleerte Verkaufsverpackungen aus Me-
tallen, Kunststoffen, Verbundstoffen (Verkaufs-
verpackungen aus diesen Materialien) sind im  
gelben Sack/Abfallbehälter einzufüllen und zur 
Abholung bereitzustellen.  
5. Elektro- und Elektronikgeräte sind gemäß § 16 
getrennt zu erfassen und zu entsorgen 

 
6. Sperrmüll ist gemäß § 16 dieser Satzung ge-
trennt zu erfassen und zu entsorgen 
7. Der verbleibende Restmüll ist in den grauen 
Abfallbehälter einzufüllen, der auf dem Grund-
stück des Abfallbesitzers zur Verfügung steht und 
in diesem grauen Abfallbehälter zur Abholung be-
reitzustellen.  
8. Wenn das Volumen der Abfallbehälter gele-
gentlich zu gering sein sollte sind auch die Abfall-
säcke der Stadt/des Abfallwirtschaftsverbandes 
Lippe zugelassen. 

(5)  Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln, 
sie dürfen nur soweit gefüllt werden, dass sich 
der Deckel schließen lässt. Abfälle dürfen nicht 
neben die Abfallbehälter geworfen oder gestellt 
werden. Abfälle dürfen nicht in den Abfallbehälter 
eingestampft oder in ihnen in einer Art und Weise 
verdichtet werden, so das eine Entleerung am 
Abfallfahrzeug nicht mehr möglich ist, weil der In-
halt nicht mehr geschüttet werden kann und hier-
durch der Entleerungsvorgang ausgeschlossen 
wird.  Das maximale Höchstgewicht für 120 Ltr. 
Gefäße beträgt 60 kg und für die 240 Ltr. Gefäße 
100 kg. Es ist nicht gestattet, brennende, glühen-
de oder heiße Abfälle in Abfallbehälter zu füllen 
oder Abfälle im Abfallbehälter zu verbrennen.   

(6)  Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie 
Abfälle, welche die Abfallbehälter oder das 
Sammelfahrzeug beschädigen oder ungewöhn-
lich verschmutzen können, dürfen nicht in die Ab-
fallbehälter und Abfallsäcke gefüllt werden.  

(7)  Die Haftung für Schäden, die vor allem durch un-
sachgemäße Behandlung der Abfallbehälter oder 
durch Einbringen nicht zugelassener Gegenstän-
de an den Sammelfahrzeugen entstehen, richtet 
sich nach den allgemeinen Vorschriften.  

 
 
 
 

 
(8)  Der Abfallwirtschaftsverband Lippe sowie die 

Stadt Horn- Bad Meinberg geben die Termine für 
die Einsammlung verwertbarer Stoffe und die 
Standorte der Annahmestellen/der Depotcontai-
ner (Sammelcontainer) rechtzeitig bekannt.  

(9)  Zur Vermeidung von Lärmbelästigung dürfen De-
potcontainer für Altglas nur werktags in der Zeit 
von 8.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 19.00 Uhr 
benutzt werden.  

 
§ 14 Zulassung einer Entsorgungsgemeinschaft 

 
(1)  Auf Antrag der Grundstückseigentümer kann eine 

Entsorgungsgemeinschaft für zwei unmittelbar be-
nachbarte Grundstücke durch die Stadt Horn- Bad 
Meinberg zugelassen werden. 

(2)  Die Entsorgungsgemeinschaft wird nur bezogen auf 
das Restmüllgefäß und weitere Abfallbehältnisse wie 
z.B. die Altpapiertonne, Biotonne gemeinsam zuge-
lassen, d. h. wird ein gemeinsames Restmüllgefäß 
zugeteilt, so werden auch die übrigen Abfallgefäße 
nur noch einmal für beide Grundstücke bereitgestellt. 

(3)  Die in der Entsorgungsgemeinschaft zugelassenen 
Grundstückseigentümer haften gegenüber der Stadt 
Horn- Bad Meinberg im Hinblick auf die zu zahlen-
den Abfallentsorgungsgebühr als Gesamtschuldner 
im Sinne der §§ 421 ff. BGB. 

 
§ 15  Häufigkeit und Zeit der Leerung 

 
(1) Die auf dem Grundstück des Abfallbesitzers vorhande-

nen Abfallbehälter/-säcke werden wie folgt entleert 
bzw. abgeholt:  

 
1. der grüne Behälter für Bioabfälle im 2-Wochen-
Rhythmus  
2. der graue Behälter für Restmüll bis 240-l-
Nutzinhalt im 4-Wochen-Rhythmus  
3. Restmüllbehälter über 240-l-Nutzinhalt (Großbe-
hälter) entweder 1 x wöchentlich oder  
1 x 2-wöchentlich  
4. der gelbe Sack/Behälter im 2-Wochen-Rhythmus  
5. die blauen Behälter für Altpapier mit 120-l- und 
240-l- Nutzinhalt, sowie über 240-l- Nutzinhalt 
(Großbehälter) im 4-Wochen Rhythmus 
6. die sog. Saisonbiotonne im 2-Wochen-Rhythmus 
(Mai bis November) 

 
Die genauen Daten werden im Abfuhrkalender der GAL 
für die Stadt Horn- Bad Meinberg bekanntgegeben. Der 
Abfuhrkalender wird Ende jeden Jahres für das Folgejahr 
an die Haushalte verteilt und ist auch im Internet abrufbar. 

 
(2) Die Abfallbehälter/-säcke müssen am Abfuhrtag ab 

6.00 Uhr morgens, zur Abholung bereitstehen.  
 
(3)  Sperrmüll ist am mitgeteilten Abfuhrtag ab 6.00 Uhr 

zur Abholung bereitzustellen.  
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§ 16 Sperrige Abfälle 
 

(1) Sperrmüll 
(1)   Der Anschlussberechtigte und jeder andere Ab-

fallbesitzer im Gebiet der Stadt hat im Rahmen der 
§§ 2 – 4 das Recht, sperrige Abfälle, die wegen ih-
res Umfanges, Gewichtes oder ihrer Menge  
(insbesondere Möbelteile, Teppiche und Teppich-
böden sowie Bretter) nicht in den nach dieser Sat-
zung zugelassenen Abfallbehältern eingefüllt wer-
den können (Sperrmüll), von der Stadt außerhalb 
der regelmäßigen Abfallentsorgung auf Anforde-
rung gesondert abfahren zu lassen. 

(2)  Die Sperrmüllmenge ist auf haushaltsübliche Men-
gen bis max. 3 cbm und 1 x jährliche Abholung be-
grenzt.  

(3) Die im Rahmen der Sperrmüllabfuhr abzuholenden 
Teile sind mit einer dafür vorgesehenen Doppelkar-
te bei der Stadt Horn- Bad Meinberg anzumelden. 
Mit dem anhängenden Antwortteil der Karte wird 
dem Sperrmüllbesitzer mitgeteilt, an welchem Tag 
die angemeldeten Teile zur Abholung bereitzustel-
len sind. Es werden nur die angemeldeten Teile 
mitgenommen.  

(4)  Nicht zum Sperrgut zählen  z.B. Abfälle von Aus- 
      und Umbaumaßnahmen wie Fenster, Türen, 
      Waschbecken, Bauschutt, Heizkörper, Ölradiatoren, 
      Elektro Groß- und Kleingeräte, etc. Die Abfuhr von 
      kompletten Haushaltsauflösungen ist nicht möglich.   
 

(2)     Elektro- und Elektronikgeräte 
(1)  Haushaltskühlgeräte und Haushaltselektro-

Großgeräte, (z.B. Waschmaschinen, Herde etc.)  
sind getrennt von übrigem Siedlungsabfall zu er-
fassen und können bei der AGA (Detmold) zur Ab-
holung entweder per roter Abrufdoppelkarte oder 
online angemeldet werden. 
Die Abholung erfolgt  in haushaltsüblichen Mengen 
und diese Abfälle werden einer Verwer-
tung/geordneten Entsorgung zugeführt.  

(2) Elektro- und Elektronikkleingeräte können jeden 
Mittwoch zwischen 8:00 und 15:00 Uhr auf dem 
Baubetriebshof der Stadt Horn- Bad Meinberg ab-
gegeben werden. 

(3) Nach §9 Abs. 9 ElektroG ist die Erfassung defekter 
Elektro- und Elektronikkaltgeräte ausschließlich 
durch die öffentlich- rechtlichen Entsorgungsträger, 
Hersteller und Vertreiber durchzuführen. Die Abga-
be an einen gewerblichen Sammler ist nicht zuläs-
sig. Ferner ist die Entsorgung über den Restmüll-
behälter nicht zulässig. 

 
(3) Für die Sperrmüll-, Haushaltskühl- und Haus-

haltsgroßgeräteabfuhr gilt § 12 dieser Satzung 
entsprechend.  
 
§ 17 Anmeldepflicht 

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt (dem 
Fachbereich für Stadtwerke, Umwelt und öffent-
liche Einrichtungen) den erstmaligen Anfall von 
Abfällen, die voraussichtliche Menge, die An-
zahl der auf dem Grundstück wohnenden Per-
sonen sowie jede wesentliche Veränderung der 
anfallenden Abfälle, ihrer Menge oder der auf 
dem Grundstück wohnenden Personenzahl un-
verzüglich anzumelden.  

 
 

 
(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so 

sind sowohl der bisherige als auch der neue 
Eigentümer verpflichtet, die Stadt unverzüg-
lich zu benachrichtigen.  

 
§ 18 Auskunftspflicht, Betretungsrecht, Dul-

dungspflicht 
 

(1)  Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsbe-
rechtigte oder der Abfallbesitzer /Abfallerzeuger 
sind verpflichtet, über § 17 hinaus alle für die 
Abfallentsorgung erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. Hierzu gehört insbesondere die Mittei-
lung über die Anzahl der Beschäftigten, ihre Ar-
beitszeiten, die Anzahl der Betten in Kliniken 
und Beherbergungsunternehmen.  

(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, 
auf denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen 
sind nach § 19 Abs. 1 KrWG verpflichtet, das 
Aufstellen von Abfallgefäßen auf ihrem Grund-
stück sowie das Betreten des Grundstücks zu 
Zweck des Einsammelns und zur Überwachung 
des Getrennthaltens und der Verwertung von Ab-
fällen zu dulden. 

(3) Den Bediensteten und Beauftragten des Abfall-
wirtschaftsverbandes Lippe/der Stadt Horn- Bad 
Meinberg ist zur Prüfung, ob die Vorschriften die-
ser Satzung befolgt werden, im Rahmen des § 19 
Abs. 1 KrWG ungehinderter Zutritt zu Grundstü-
cken zu gewähren, für die nach dieser Satzung 
Anschluss- und Benutzungszwang besteht.  

(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befol-
gen.  

(5) Die Beauftragten haben sich durch einen von der 
Stadt bzw. des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe 
ausgestellten Dienstausweis auszuweisen.  

(6)  Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz) wird insoweit 
durch  

 
§ 19 Abs. 1  Satz 3 KrWG eingeschränkt.  
 

§ 19 Unterbrechung der Abfallentsorgung 
 

(1)  Unterbleibt die dem Abfallwirtschaftsverband Lip-
pe/der Stadt obliegende Abfallentsorgung infolge hö-
herer Gewalt, bei vorübergehenden Einschrän-
kungen, Unterbrechungen oder Verspätungen infolge 
von Betriebsstörungen, Streiks, betriebsnotwendigen 
Arbeiten oder behördlichen Verfügungen, werden die 
erforderlichen Maßnahmen so bald wie möglich 
nachgeholt.  

(2)  In Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf 
Ermäßigung der Gebühren oder auf Schadensersatz.  

 
§ 20 Benutzung der öffentlichen Abfallentsor-

gungseinrichtung /Anfall der Abfälle 
 

(1)  Die Benutzung der öffentlichen Abfallentsorgungs-
einrichtung beginnt, wenn dem Anschluss- und Be-
nutzungspflichtigen Abfallerzeuger/Abfallbesitzer die 
nach dieser Satzung festgelegten Abfallbehältnisse 
zur Verfügung gestellt werden und das an die kom-
munale  Abfallentsorgungseinrichtung angeschlosse-
ne Grundstück mit Abfallfahrzeugen zur Entleerung 
der bereitgestellten Abfallbehältnisse angefahren 
wird.  
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(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als 

angefallen, wenn die Voraussetzungen des Abfallbe-
griffs gemäß § 3 Abs.1 KrWG erstmals erfüllt sind.  

(3) Der Abfallwirtschaftsverband Lippe/die Stadt ist nicht 
verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen 
suchen zu lassen. Im Abfall vorgefundene Wertge-
genstände werden als Fundsachen behandelt.  

(4)  Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur 
Abholung bereitgestellte Abfälle zu durchsuchen oder 
wegzunehmen.  

 
§ 21 Abfallentsorgungsgebühren 

 
Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungs-
einrichtung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe und der 
Stadt Horn- Bad Meinberg und die sonstige Erfüllung ab-
fallwirtschaftlicher Aufgaben durch die Stadt und dem Ab-
fallwirtschaftsverband werden Abfallentsorgungsgebühren 
nach der zu dieser Satzung erlassenen Gebührensatzung 
für die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt 
Horn-Bad Meinberg erhoben.  
 

§ 22 Andere Berechtigte und Verpflichtete 
 
Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer 
ergebenden Rechte und Pflichten gelten entsprechend für 
Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer und sonstige 
Nutzungsberechtigte im Sinne des Wohnungseigen-
tumsgesetzes, Nießbraucher sowie alle sonstigen zum Be-
sitz eines Grundstücks dinglich Berechtigten. Die Grund-
stückseigentümer werden von ihren Verpflichtungen nicht 
dadurch befreit, dass neben ihnen andere Anschluss- und 
Benutzungspflichtige vorhanden sind.  
 

§ 23 Begriff des Grundstücks 
 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von 
der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grund-
buch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung 
jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbstän-
dige wirtschaftliche Einheit bildet.  
 

§ 24 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht ge-
troffenen Regelungen handelt ordnungswidrig, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, 
indem er  

a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene Abfälle 
dem Abfallwirtschaftsverband Lippe zum Einsam-
meln oder Befördern überlässt;  
(b) überlassungspflichtige  Abfälle dem Abfallwirt-
schaftsverband Lippe nicht überlässt oder von der 
Stadt  bestimmte Abfallbehälter und Abfallsäcke zum 
Einfüllen von Abfällen nicht benutzt und damit dem 
Anschluss- und Benutzungszwang in § 6 zuwider 
handelt;  
c) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter oder 
Abfallsäcke entgegen § 2 Abs. 3 sowie § 13 Abs.2, 
4-6 dieser Satzung mit anderen Abfällen füllt;  
d) Abfallbehälter entgegen den Befüllungsvorgaben 
in § 13 Abs.2 , Abs. 4, Abs.5 und Abs.6 dieser Sat-
zung befüllt;  
e) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentli-
che Veränderungen des Abfalls gemäß § 17 dieser 
Satzung nicht unverzüglich anmeldet;  
 
 

 
f) anfallende Abfälle entgegen § 20 Abs. 2 i.V. m. § 
20 Abs. 4 dieser Satzung unbefugt durchsucht oder 
wegnimmt;  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
50.000,00 € geahndet werden, soweit nicht andere ge-
setzliche Bestimmungen hierfür eine höhere Geldbuße 
vorsehen.  

 
§ 25 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 01.07.2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Horn-
Bad Meinberg (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
vom 02.12.2002 in der Fassung der 1. Änderungssatzung 
vom 14.12.2007 außer Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Horn-Bad Meinberg wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,  

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.  

 
Horn-Bad Meinberg, den 12.06.2013 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister  
 
Block  
 
Anlage 1 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Horn-Bad Meinberg:  

Zugelassene Abfälle  
 

Anlage 2 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Horn-Bad Meinberg:  

Liste der schadstoffhaltigen Abfälle, die im 
Rahmen des § 4 dieser Satzung eingesam-
melt werden  
 

Anlage 3 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Horn-Bad Meinberg:  

Kompostierbare Abfälle  
 
 

Anlage 1 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Horn- Bad Meinberg 
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1.) Zugelassene Abfälle für die Bioabfalltonne (grüne 
Tonne) z.B. 
biologisch abbaubare nativ- und derivativ-organische Ab-
fälle aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbe-
reichen soweit sie nach der Art, Menge und Beschaffen-
heit mit Bioabfällen aus privaten Haushaltungen entsorgt 
werden können,  insbesondere z.B. Obst- und Gemüseab-
fälle, Teeblätter, Kaffeefilter, Nussschalen, kleine Mengen 
kaltes Friteusenfett, Küchenkrepp (kleine Mengen), Gar-
tenabfälle wie Zimmer- und Gartenpflanzen, Sträucher, 
Strauch- und Baumastschnitt bis zu einem Durchmesser 
von max. 4 cm, Rasenschnitt, Unkraut , Speisereste und 
Knochen nur aus privaten Haushalten 
Nicht aufgeführte Abfälle sind nicht zugelassen: 

z. B. behandeltes Holz, sperriger Baum-,  Astschnitt 
und Wurzeln, kompostierbare Kunststoff-Biomüllbeutel, 
sämtliche nicht kompostierbaren Abfälle wie Restmüll, 
Kunststoffe, Metalle, nicht entleerte Verpackungen, 
Glas etc. sowie Küchen- und Speisereste, die nicht in 
privaten Haushalten angefallen sind. Schadstoffe 

 
2.) Zugelassene Abfälle für die Restmülltonne (graue 
Tonne)  

Insbesondere nicht verwertbare Abfälle, wie z.B. Keh-
richt, kalte Asche, Schaumstoff, Porzellan und Stein-
gut, Hygieneartikel, Spiegel, Fensterglas, kleine Stü-
cke behandeltes Holz, Tapeten, Gummiprodukte, Ker-
zenstummel, Zigarettenkippen, Putzlappen, Schreibar-
tikel wie Stifte u. a., Rasierklingen etc. 

Nicht zugelassen sind: 
z.B. heiße Asche, schlammige und flüssige Abfälle, 
Schadstoffe u.a. Energiesparlampen, Elektro- und 
Elektronikaltgeräte, sperrige Gegenstände, Bauschutt 

 
3.) Zugelassene Abfälle für die Papiertonne (blaue 
Tonne) 

Sämtliche Papier- und Pappabfälle wie insbesondere 
Zeitschriften, Kataloge, benutztes Büro- und Schulpa-
pier, unbeschichtete Pappverpackungen, Kartons 

nicht zugelassen sind: 
z.B. Tapeten, Kohlepapier  

 
Grundsätzlich gilt: 
Keine sperrigen Abfälle oder Steine in die Abfallbehälter, 
sie können die Behälter und Sammelfahrzeuge beschädi-
gen. Für Schäden durch eine unsachgemäße Behandlung 
oder die Entsorgung nicht zugelassener Stoffe und Ge-
genstände kann der Nutzer haftbar gemacht werden. 
 
Anlage 2 zur Abfallentsorgung der Stadt Horn- Bad 
Meinberg gemäß § 4 Abs. 1 zu dieser Satzung 
 
Schadstoffsammlung 
Insbesondere gefährliche Abfälle aus privaten Haushalten  
sowie Kleinmengen  vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- 
und Dienstleistungsbetrieben wie z.B. Pflanzenschutzmit-
tel, Spraydosen mit schädlichen Restinhalten, Leuchtstoff-
röhren, Energiesparlampen, Medikamente, Farben, Lacke, 
Pinselreiniger, weitere laut Auflistung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liste der schadstoffhaltigen Abfälle, die im Rahmen des § 
4 Abs. 1 eingesammelt werden: 
AVV Nr.  Bezeichnung  
060203  Ammoniak  
130205   nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und 

Schmieröle auf Mineralölbasis  
150110   Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stof-

fe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verun-
reinigt sind  

150202 Aufsaug- und Filtermaterialen (einschließlich Öl-
filter, a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, 
die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind  

160113 Bremsflüssigkeiten  
160114 Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthal-
ten  
160209   Transformatoren und Kondensatoren, die PCB 

enthalten  
160504   gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbe-

hältern (einschl. Halonen) (Spraydosen)  
160507   gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus 

gefährlichen Stoffen bestehen oder solchen ent-
halten  

160508  gebrauchte organische Chemikalien, die aus  
gefährlichen Stoffen bestehen oder solchen ent-
halten  

160601 Bleibatterien  
160603  Quecksilbertrockenzellen  
200113  Lösemittel  
200114  Säuren  
200115  Laugen  
200117  Photo-Chemikalien  
200119  Pestizide (Pflanzenschutzmittel)  
200121  Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige 

Abfälle  
200127   Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, 

die gefährliche Stoffe enthalten  
200132  Arzneimittel (mit Ausnahme derjenigen, die unter 
200131 fallen)  
200134 Trockenbatterien  
 
Anlage 3 der Abfallsatzung zur Abfallentsorgung der 

Stadt Horn- Bad Meinberg 
 
Kompostierbare Abfälle (Bioabfälle) sind solche aus rot-
tefähigen, organischen Stoffen wie z.B. : 

- Speisereste (auch verdorbene)  
- Obst- und Gemüseabfälle  
- Kaffeefilter  
- Teeblätter, Teebeutel  
- Friteusenfett (erkaltet)  
- Eierschalen  
- Knochen, Fleischreste  
- Gartenabfälle  
- Blumen  
- Blumenerde  
- Papiertaschentücher, Küchenpapier  
- nasses und verschmutztes Papier ohne Folie  
- Katzenstreu, Vogelsand, Hamsterheu  

 
Kr.Bl.Lippe 25.06.2013 
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274 Gebührensatzung zur Satzung über die Ab-

fallentsorgung in der Stadt Horn-Bad Meinberg 
vom 12.06.2013 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW, S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 27.11.2001 (GV. NRW, S. 811), der §§ 
2, 3, 5, 5a, 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 21. Juni 1988, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25.9.2001 (GV. NRW., S. 
708, 731), des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 
27. September 1994 (BGBl. I, S. 2705 ff.), zuletzt geändert 
durch Art. 57 Siebte Zuständigkeits-Verordnung vom 
29.10.2001 (BGBl. I, S. 2785) (BGBl. I, S. 2455), § 7 der 
Gewerbeabfall-Verordnung vom 19.06.2002 (BGBl. I, S. 
1938 ff.) und der §§ 2 und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 
1969 (GV. NRW, S. 712), zuletzt geändert durch Art. 74 
des Gesetzes zur Anpassung des Landesrechts an den 
EURO vom 25.09.2001 (GV. NRW. 2001, S. 708), in den 
zurzeit geltenden Fassungen, hat der Rat der Stadt Horn-
Bad Meinberg in seiner Sitzung vom 06.06.2013 folgende 
Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung 
in der Stadt Horn-Bad Meinberg beschlossen:  
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
Für die Inanspruchnahme der „kommunalen Abfallentsor-
gungseinrichtung“ erhebt die Stadt Gebühren.  
 

§ 2 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind die Eigentümer der an die Ab-
fallentsorgung angeschlossenen Grundstücke.  
(2) Den Grundstückseigentümern stehen Erbbauberech-
tigte, Wohnungseigentümer und sonstige Nutzungs-
berechtigte im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, 
Nießbraucher sowie alle sonstigen zum Besitz eines 
Grundstücks dinglich Berechtigten gleich. Die für Grund-
stückseigentümer geltenden Rechte und Pflichten der 
Satzung gelten für diesen Personenkreis entsprechend.  
(3) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuld-
ner.  
 

§ 3 
Begriff des Grundstücks 

 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von 
der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grund-
buch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeich-
nung jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine 
selbständige wirtschaftliche Einheit bildet.  
 

§ 4 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Anschluss an die 
Abfallentsorgung. Für die nach Inkrafttreten dieser Sat-
zung angeschlossenen Grundstücke beginnt sie mit dem 
1. des Monats, der dem Tag der Aushändigung der Abfall-
behälter folgt. Sie endet mit dem Ablauf des Monats, in 
dem die letzte Abfuhr erfolgt.  
 
 
 

 
(2) Bei Eigentumswechsel erlischt die Gebührenpflicht des 
bisherigen Eigentümers mit dem letzten Tage des Monats, 
in dem der Wechsel stattgefunden hat. Mit dem nachfol-
genden Tag beginnt die Gebührenpflicht des neuen Eigen-
tümers. Unterlässt es der bisherige oder der neue Eigen-
tümer, den Eigentumsübergang bei der zu-ständigen Stel-
le der Stadt (dem Amt für Umwelt, Grünflächen, Forsten, 
Baubetriebshof) anzuzeigen, so haften beide gesamt-
schuldnerisch für die Zahlung der Gebühren, die in der 
Übergangszeit angefallen sind.  
(3) Meldet der Gebührenpflichtige bisher von ihm in An-
spruch genommene Abfallbehälter bzw. Großbehälter mit 
kleinerem Volumen ab und übernimmt er dafür Behälter 
mit größerem Volumen, so sind die für die neuen Behälter 
zu zahlenden Gebühren vom 1. des auf die Umwandlung 
folgenden Monats zu berechnen.  
Das gleiche gilt, wenn größere Behälter abgemeldet und 
kleinere angemeldet werden. In diesem Fall darf das in § 
11 Abs. (2) der Satzung über die Abfallentsorgung festge-
setzte Mindestvolumen nicht unterschritten werden.  
(4) Unterbleibt die Abfallentsorgung infolge höherer Ge-
walt, vorübergehenden Einschränkungen, Unterbrechun-
gen oder Verspätungen infolge von Betriebsstörungen, 
Streiks, betriebsnotwendigen Arbeiten oder behördlichen 
Verfügungen, hat der Gebührenpflichtige keinen Anspruch 
auf Ermäßigung der Gebühren oder auf Schadenersatz. 
Bei einer Unterbrechung von mehr als einem Monat kann 
die Gebühr auf Antrag ermäßigt werden, und zwar für je 
30 Tage der Unterbrechung um 1/12 der Jahresgebühr. 
 

§ 5 
Höhe und Bemessungsgrundlage der Gebühren für 

die Abfallbehälter 
 
(1) Grundlage für die Bemessung der Abfallgebühren bil-
det das zur Verfügung gestellte Behältervolumen pro 
Grundstück, unter Berücksichtigung der auf dem Grund-
stück wohnhaften Personen. (§ 11 Abs. (2) der Satzung 
über die Abfallentsorgung).  
(2) Bei gemischt genutzten Grundstücken wird sowohl die 
Anzahl der wohnhaften Personen als auch die der Ein-
wohnergleichwerte für Gewerbetreibende (§ 11 Abs. (3) 
und (4) der Satzung über die Abfallentsorgung) bei der zur 
Verfügungsstellung der Abfallbehältergröße und der sich 
daraus ergebenden Abfallgebühr berücksichtigt.  
(3) Bei gewerblich, industriell oder öffentlich-rechtlich ge-
nutzten Grundstücken ermittelt sich das Behältervolumen 
und die sich daraus ergebende Abfallgebühr aus der An-
zahl der Einwohnergleichwerte. (§ 11 Abs. (3) und (4) der 
Satzung über die Abfallentsorgung).  
(4) 
a) Die Gebühren je Restmüllbehälter betragen: 
40 L Abfallbehälter bei 13 x Abfuhr pro Jahr 
25,00 € 
60 L Abfallbehälter bei 13 x Abfuhr pro Jahr 
37,00 € 
90 L Abfallbehälter bei 13 x Abfuhr pro Jahr 
55,50 € 
120 L Abfallbehälter bei 13 x Abfuhr pro Jahr 
73,50 € 
240 L Abfallbehälter bei 13 x Abfuhr pro Jahr 
147,00 € 
 
b) Die Gebühren je Mehrvolumen Restmüll betragen: 
MG 120 L Abfallbehälter bei 13 x Abfuhr pro Jahr 
54,00 € 
MG 240 L Abfallbehälter bei 13 x Abfuhr pro Jahr 
107,00 € 
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c) Die Gebühren je Biomüllbehälter betragen:  
40 L Abfallbehälter bei 26 x Abfuhr pro Jahr 
50,00 € 
60 L Abfallbehälter bei 26 x Abfuhr pro Jahr 
73,50 € 
90 L Abfallbehälter bei 26 x Abfuhr pro Jahr 
110,00 € 
120 L Abfallbehälter bei 26 x Abfuhr pro Jahr 
147,00 € 
240 L Abfallbehälter bei 26 x Abfuhr pro Jahr 
294,00 € 
 
d) Die Gebühren je Saisonbiotonne betragen: 
120 L Abfallbehälter bei 15 x Abfuhr pro Jahr 
100,00 € 
240 L Abfallbehälter bei 15 x Abfuhr pro Jahr 
155,00 € 
 
e) Derjenige Grundstückseigentümer, der gegenüber der 
Stadt/dem Abfallwirtschaftsverband nachweist, dass er 
alle auf seinem Grundstück anfallenden kompostierbaren 
Stoffe nach § 2 Abs. (2) Nr. 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 
(1) der Satzung über die Abfallentsorgung auf dem eige-
nen Grundstück ordnungsgemäß und schadlos behandelt 
sowie verwertet, kann im Einzelfall und auf Antrag von der 
Pflicht zum Vorhalten einer grünen Tonne befreit werden 
und erhält dafür eine anteilige Gebührenermäßigung auf 
die in § 5 Abs. (4) Buchstabe c) genannten Gebühren.  
Die Gebührenermäßigung auf die Biomüllbehälter beträgt:  
 
40 L Abfallbehälter bei 26 x Abfuhr pro Jahr 
25,00 € 
60 L Abfallbehälter bei 26 x Abfuhr pro Jahr 
35,50 € 
90 L Abfallbehälter bei 26 x Abfuhr pro Jahr 
49,00 € 
120 L Abfallbehälter bei 26 x Abfuhr pro Jahr 
63,00 € 
240 L Abfallbehälter bei 26 x Abfuhr pro Jahr 
118,00 € 
 
Im Falle einer Befreiung von der grünen Tonne wird keine 
zusätzliche Gebührenermäßigung für die Eigenkompostie-
rung nach § 5 Abs. (6) der Gebührensatzung (§ 8 Abs. (4) 
der Satzung über die Abfallentsorgung) gewährt.  
(5) Die Personen werden aufgrund der An-, Ab- und Um-
meldungen im Einwohnermeldeamt ermittelt, die Einwoh-
nergleichwerte aufgrund der Gewerbe An-, -Ab- und Um-
meldungen im Ordnungsamt.  
(6) Für Grundstücke, die an die Abfallentsorgung ange-
schlossen sind und auf denen eine Eigenkompostierung 
gem. § 8 Abs. (4) der Satzung über die Abfallentsorgung 
betrieben wird, erhält der Gebührenpflichtige auf Antrag 
eine Gebührenermäßigung von jährlich 20,50 €.  
(7) Für die Auslieferung eines Abfallbehälters auf dem an-
geschlossenen Grundstück, die auf Antrag des Gebühren-
pflichtigen erfolgt, wird eine Verwaltungsgebühr von 15,00 
€ erhoben. Die Gebühr für die Auslieferung eines jeden 
weiteren Gefäßes auf demselben Grundstück beträgt 10,00 
€. Bei Selbstabholung von Abfallbehältern wird eine Ge-
bühr von 7,50 € fällig.  
Diese Regelung gilt nicht bei einer systembedingten Um-
stellung. Außerdem ist sie nicht anzuwenden bei einer 
erstmaligen Auslieferung eines Abfallbehälters bzw. bei 
nicht verantwortbaren Defekten an Gefäßen. 

 
 
 

 
§ 6 

Änderung der Bemessungsgrundlage 
 
(1) Änderungen der Bemessungsgrundlagen, die sich 
nach § 5 ergeben können, aber vom Grundstückseigen-
tümer gem. § 16 Abs. (1) der Satzung über die Abfallent-
sorgung nicht gemeldet wurden, werden von Amts wegen 
in Verbindung mit § 5 Abs. (5) nur berücksichtigt, wenn 
das Mindestvolumen nach § 11 Abs. (2) und (3) der Sat-
zung über die Abfallentsorgung unterschritten wird.  
(2) Werden auf Antrag des Grundstückseigentümers über 
das in § 11 Abs. (2) und (3) in Verbindung mit § 10 Abs. 
(2) der Satzung über die Abfallentsorgung festgelegte Be-
hältervolumen hinaus, weitere Abfallbehälter für Restmüll 
oder Biomüll gewünscht, so ist die entsprechende Gebühr 
nach dem Behältervolumen (§ 5 Abs. 4) zu zahlen.  
(3) Schließt ein nach Behältervolumen aufgrund von Ein-
wohnergleichwerten veranlagter Gebührenpflichtiger sei-
nen Gewerbebetrieb mindestens drei aufeinanderfolgen-
de, jedoch bis längstens 6 volle Kalendermonate, so kön-
nen ihm auf Antrag die entsprechenden Gebühren für die-
se Zeit erstattet bzw. verrechnet werden.  
(4) Die Summe der Einwohnergleichwerte wird auf min-
destens einen Einwohnergleichwert festgesetzt. Sie wird 
darüber hinaus bis 0,5 abgerundet und bei Werten über 
0,5 aufgerundet.  
(5) Die Festsetzung des Restmüll-Behältervolumens auf-
grund von Einwohnergleichwerten und damit verbunden 
die Höhe der Gebühren nach § 5 Abs. (4) a) ergibt sich 
aus § 11 Abs. (3) und (4) der Satzung über die Abfallent-
sorgung.  
 

§ 7 
Gebühren für Abfallgroßbehälter und Abfallsäcke 

 
(1) Für Grundstücke, die mittels Abfallgroßbehälter 

für Restmüll (770 Liter und 1.100 Liter) entsorgt 
werden, wird die Jahresgebühr nach der Zahl der 
Abfallbehälter und Abfuhren wie folgt bemessen:  
a) bei wöchentlich einmaliger Entleerung und Ab-
fuhr - ohne Gestellung des Behälters –  
mit    770 Liter Inhalt   1.840,00 € 
mit 1.100 Liter Inhalt   2.630,00 € 
b) bei 14-tägiger Entleerung und Abfuhr - ohne 
Gestellung des Behälters -  
mit    770 Liter Inhalt      920,00 € 
mit 1.100 Liter Inhalt   1.315,00 € 
c) für die Gestellung der 770-Liter und 1.100-Liter-
Behälter durch den Unternehmer beträgt die Miet-
gebühr  
pro Jahr + Behälter        71,30 € 
d) Für den in Ausnahmefällen in Restmüll-
Abfallgroßbehälter eingepressten Abfall (§ 13 Abs. 
(5), Satz 3 der Satzung über die Abfallentsorgung) 
erhöht sich die Normalgebühr nach § 7 Abs. (1) 
Buchstabe a) und b) um 75 %.  

(2) Die Gebühr für einen Abfallsack mit 70 Liter 
Nutzinhalt, entweder für Restmüll oder Biomüll (§ 
10 Abs. (3) der Satzung über die Abfallent-
sorgung), beträgt 3,20 €/Stück.  
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§ 8 

Auskunftspflicht, Kontrolle, Schätzung 
 
(1) Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, der 

Stadt die zur Festsetzung der Gebühren erforder-
lichen Angaben zu machen.  

(2) Die Stadt ist berechtigt, an Ort und Stelle zu prü-
fen, ob die zur Festsetzung der Gebühren ge-
machten Angaben den Tatsachen entsprechen.  

(3)  Sofern der Stadt die zur Festsetzung der Gebüh-
ren erforderlichen Angaben nicht oder nur unzu-
reichend gemacht werden, kann die Stadt die Ge-
bühren aufgrund einer Schätzung festsetzen.  

 
§ 9 

Erhebung und Fälligkeit der Gebühren 
 
(1) Die Abfallentsorgungsgebühren werden durch einen 
Heranziehungsbescheid, der mit dem Bescheid über 
Grundbesitzabgaben und andere Abgaben verbunden wer-
den kann, festgesetzt.  
(2) Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach Zu-
gang des Gebührenbescheides zu zahlen. Ist im Gebüh-
renbescheid ein anderer Zeitpunkt angegeben, so gilt die-
ser.  
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Juli 2013 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallent-
sorgung in der Stadt Horn-Bad Meinberg vom 02.12.2002 
in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 14.12.2007 
außer Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Gebührensatzung zur Satzung über die 
Abfallentsorgung in der Stadt Horn-Bad Meinberg wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,  

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.  

 
Horn-Bad Meinberg, den 12.06.2013 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg  
Der Bürgermeister  
 
 
Block  

Kr.Bl.Lippe 25.06.2013 
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Stadt Lage 
 
275 Erweiterung der Abgrabung nach Sand und 

Kies in der Gemarkung Waddenhausen, Flur 5, 
Flurstücke 48 und 101 je tlw. (Siekkrug 2) 

 
I. 

 
Die Firma Ernst Schlegel GmbH & Co. KG, Jerxer Str. 26, 
32758 Detmold, hat gemäß § 68 des Gesetzes zur Ord-
nung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -
WHG-) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in der z. Zt. gülti-
gen Fassung in Verbindung mit den §§ 100 bis 104 des 
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deswassergesetz -LWG-) vom 25.06.1995 (GV NRW Seite 
926) in der z. Zt. gültigen Fassung die Planfeststellung für 
das nachstehende Vorhaben beantragt: 
 
Erweiterung der Abgrabung nach Sand und Kies in der 
Gemarkung Waddenhausen, Flur 5, Flurstücke 48 und 
101 je tlw. (Siekkrug 2) 
 
Weitere Einzelheiten sind aus den Antragsunterlagen von 
Mai 1999, Januar 2000, April 2000 sowie November 2004, 
Januar 2009, Juni 2012 und April 2013 ersichtlich. 
 
Die Antragsunterlagen können bei der 
 
Stadt Lage, Bürgerbüro, Lange Straße 74, 32791 Lage 
 
während der allgemeinen Dienststunden, montags 08.00 
bis 17.00 Uhr, dienstags 07.30 bis 17.00 Uhr, mittwochs 
08.00 bis 17.00 Uhr, donnerstags 07.30 bis 18.00 Uhr, frei-
tags 07.30 bis 13.00 Uhr sowie den 1. Samstag im Monat 
von 09.30 bis 12.30 Uhr, innerhalb der Auslegungsfrist von 
einem Monat eingesehen werden. Die einmonatige Ausle-
gungsfrist beginnt am 03.07.2013 und endet mit Ablauf des 
05.08.2013. 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben  (vgl. §§ 68, 70 WHG 
und § 9 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) vom 24.02.2010 (BGBl. I Seite 94) in Verbin-
dung mit § 73 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 
12.11.1999 (GV NRW Seite 602) - jeweils in der z. Zt. gül-
tigen Fassung -) sind zur Vermeidung des Ausschlusses 
spätestens innerhalb von 2 Wochen nach dem Ende der 
vorbezeichneten Auslegungsfrist schriftlich - möglichst in 
dreifacher Ausfertigung - oder zur Niederschrift bei der 
 
Stadt Lage, Bürgerbüro, Lange Straße 74, 32791 Lage 
 
zu erheben. 
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen. 
 
Aus den Einwendungen muss die ladungsfähige Anschrift 
ersichtlich sein. Außerdem sollten die Einwendungen be-
gründet werden. 
 
 
 
 
 
 

 
II. 

 
Über die eingegangenen Einwendungen wird in einem 
noch festzusetzenden Termin mündlich verhandelt. Hierzu 
weise ich darauf hin, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten 
in dem Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt werden 
kann und verspätete Einwendungen bei der Erörterung und 
Entscheidung unberücksichtigt bleiben können. 
 
Zu diesem Termin ergeht an die Einwendungsführer eine 
besondere Einladung. 
 
Darüber hinaus wird dieser Termin öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, können von 
dem Erörterungstermin auch durch öffentliche Bekanntma-
chung benachrichtigt werden, wenn mehr als 50 Benach-
richtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. Die Zu-
stellung der Entscheidung über Einwendungen kann in sol-
chen Fällen ebenfalls durch öffentliche Bekanntmachung 
erfolgen. 
 
Werden keine Einwendungen erhoben, erübrigt sich die 
Durchführung eines Erörterungstermines. 
 
Detmold, 24.05.2013 
 
K R E I S   L I P P E 
Der Landrat 
Team 4.0.1 Verwaltung 
als untere Wasserbehörde 
Im Auftrag 
 
Vahle 
 
Az.: 4.1-32 99 60-10/17  
 
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit gemäß § 70 
WHG ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Lage, den 14.06.2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2013 
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276 Einziehung von Straßenflächen / Teilflächen 

des „Kirchweges“ in der Stadt Lage 
 
Gem. § 7 Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV. NRW. S. 1028, be-
reinigt 1996, S. 81, 141, 216, 355) geändert durch Gesetz 
vom 25.09.2001 (GV. NRW. S. 708) in der z. Z. gültigen 
Fassung werden hiermit die Straßenflächen des „Kirchwe-
ges“ aus überwiegenden Gründen des öffentlichen Wohles, 
die den Festsetzungen des Bebauungsplanes G 3 F ent-
sprechen, eingezogen. 
Es handelt sich um die Flurstücke 233, 236, Teil von 154, 
Teil von 222 und Teil von 240 der Flur 11, Gemarkung La-
ge. 
 
Die Einziehungsabsicht wurde bereits mit der Neuaufstel-
lung des Bebauungsplanes G 3 F „Quartier nördlich der 
Stauffenbergstraße“ ortsüblich bekannt gemacht. Die orts-
übliche Bekanntmachung erfolgte am 11.02.2013. Einwen-
dungen wurden hiergegen nicht erhoben.  
 
Eine Karte, aus der die Lage der durch die Verfügung ein-
gezogenen Fläche ersichtlich ist, kann während der 
Dienststunden im Fachteam Bauverwaltung der Stadt La-
ge, Rathaus II, Zimmer 7, eingesehen werden. 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes Klage erhoben wer-
den. Die Klage beim Verwaltungsgericht Minden, Königs-
wall 8, 32423 Minden, kann schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder in 
elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über 
den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsge-
richten und den Finanzgerichten im Land Nordrhein-
Westfalen  – ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV.NRW. 
Seite 548)  eingereicht werden. 
 
Der Klage sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. 
 
Sollte die Frist durch das Verschulden eines Klagebevoll-
mächtigten versäumt werden, würde dessen Verschulden 
dem Klagebevollmächtigten zur Last gelegt werden. 
 
Lage, den 17.06.2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 461 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



462 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 

Alte Hansestadt Lemgo 
 
277 “Ergänzungssatzung Hockefeldtwete“ 

Satzung der Alten Hansestadt Lemgo über die 
Einbeziehung von einzelnen Außenbereichs-
flächen in den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil Lemgo im Bereich „Hockefeldtwete“ 
nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB vom 20. Juni 
2013 

 
Aufgrund des § 34 Abs. 4 Nr. 3 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BG.BI.I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 
(BGBl. I, S. 1509) in Verbindung mit §§ 7 und 41 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666 – SGV.NW 2023) in der zur 
Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Alten Hansestadt 
Lemgo in seiner Sitzung am 17.06.2013 die Satzung 
„Hockefeldtwete“ über die Grenzen für den im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil beschlossen. 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474) 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 
(BGBl. I, S. 1509) 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 
G v. 22.04.1993 (BGBl. I S.466) 
 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die 
Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 
- PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 
geändert durch Art. 2 G zur Förd. des Klimaschutzes bei 
der Entwickl. in den Städten und Gemeinden vom 
22. 7. 2011 (BGBl. I S. 1509) 
 
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
bauordnung - BauO NRW -) vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 
256), zuletzt geändert duch Gesetz  Gesetz vom 
22.12.2011 (GV. NRW. S. 729). 
 
Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwick-
lung der Landschaft (Landschaftsgesetz – LG -) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV. NRW. 
S. 568), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
16.03.2010 (GV. NRW. S. 185) 
 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. 
I S. 94), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
21.01.2013 (BGBl. I S. 95) 
 
 
 
 
 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
Die Grenzen des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
werden durch die Ergänzungssatzung „Hockefeld-twete“ 
festgesetzt. Die Grenzen des Satzungsbereiches ergeben 
sich aus der beigefügten Planzeichnung (M. 1:1000). Das 
Satzungsgebiet liegt in der Gemarkung Lemgo, Flur 54 und 
umfasst das Flurstück 238 sowie Teile der Flurstücke 76, 
178, 212 und 256.  
 

§ 2 
Planbestandteile 

 
Die Satzung besteht aus der Planzeichnung mit zeichneri-
schen Festsetzungen und diesem Textteil. Eine Begrün-
dung ist beigefügt. 
 

§ 3 
Festsetzungen 

 
Die höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten wird auf ma-
ximal 2 WE (Wohneinheiten) pro Wohngebäude be-
schränkt. 
 
Bei künftigen Bauvorhaben im Satzungsgebiet sind die 
Dachflächen so auszurichten, dass eine Nutzung 
von Solarenergie möglich ist.  
 
(ergänzt laut Ratsbeschluss vom 17.06.2013) 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung „Hockefeldtwete“ tritt gem. § 34 Abs. 6 i.V.m. 
mit § 10 Abs. 3 BauGB mit der ortsüblichen Bekanntma-
chung in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB die vorstehende 
Satzung der Alten Hansestadt Lemgo über die Einbezie-
hung von einzelnen Außenbereichsflächen in den im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteil Lemgo im Bereich „Hocke-
feldtwete“ nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB vom 20. Juni 
2013 öffentlich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung der Alten 
Hansestadt Lemgo über die Einbeziehung von einzelnen 
Außenbereichsflächen in den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil Lemgo im Bereich „Hockefeldtwete“ nach § 34 Abs. 
4 Nr. 3 BauGB vom 20. Juni 2013  in Kraft. 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
Die Satzung wird vom Tage dieser Bekanntmachung an in 
der Abteilung Stadtplanung der Alten Hansestadt Lemgo, 
Heustr. 36 - 38, während der allgemeinen Dienststunden 
auf Dauer zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
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Hinweise: 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass  
 a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

 b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und 

 c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs 

 unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs.2a beachtlich sind.  

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

 
3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
beim Zustandekommen dieser Bebauungsplansatzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Lemgo vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, den 20. Juni 2013 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
(Dr. Austermann) 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2013 
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Stadt Lügde 
 
278 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01/06 

„Gewerbegebiet Pyrmonter Str.“ der Stadt 
Lügde; hier: Änderungsbeschluss 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen 
der Stadt Lügde hat in seiner Sitzung am 06. Februar 2012 
die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01/06 „Gewerbe-
gebiet Pyrmonter Str.“ nach § 2 Abs. 1 / § 1 Abs. 8 des 
Baugesetzbuches (BauGB) vom 23. September 2004  
(BGBl. I. S. 2414) in der derzeit geltenden Fassung be-
schlossen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich (= Änderungsbereich) des 
Bebauungsplanes Nr. 01/06 ist aus dem dieser Bekannt-
machung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
01/06 „Gewerbegebiet Pyrmonter Str.“ der Stadt Lügde 
wird hiermit nach § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB öffentlich be-
kannt gemacht.  
 
Lügde, 13. Juni 2013 
 
Stadt Lügde  
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Reker 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2013 
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Gemeinde Schlangen 
 
279 Haushaltssatzung  der Gemeinde Schlangen 

für das Haushaltsjahr 2013 
 
1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schlangen für das 

Haushaltsjahr 2013 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666),zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 18. September 2012 
(GV. NRW. S. 436),  hat der Rat der Gemeinde Schlangen 
mit Beschluss vom 4. Juni 2013 folgende Haushaltssat-
zung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen so-
wie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungs-ermächtigungen 
enthält, wird  
 
im Ergebnisplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 
 

12.361.679  EUR 

dem Gesamtbetrag der Auf-
wendungen auf  

 
14.425.152  EUR 

 
im Finanzplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahl-
ungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit auf 11.464.042  EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahl-
ungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit auf 13.502.738  EUR 
dem Gesamtbetrag der Einzahl-
ungen aus der Investitionstätigkeit  
auf  911.000 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahl-
ungen aus der Investitionstätigkeit 
auf 619.458  EUR 
dem Gesamtbetrag der Einzahl-
ungen aus der Finanzierungs-
tätigkeit auf 2.587.222 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahl-
ungen aus der Finanzierungs-
tätigkeit auf  3.140.744 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veran-
schlagt.  
 
 
 

 
§ 4 

 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund 
des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan 
zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 
 0 EUR 
und 
 
die Verrringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird 
auf 
 2.063.473 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssiche-
rung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
 12.000.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2013  aufgrund der vom Rat der Gemeinde 
Schlangen am 16. Dezember 2010 beschlossenen Hebe-
satzsatzung wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer  
  
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf 228 v.H. 
1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf 404 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer auf 427 v.H. 
 

§ 7 
 
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist im Konsoli-
dierungszeitraum bis zum Jahr 2018 der Haushaltsaus-
gleich wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungs-
konzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei 
der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. 
 

§ 8 
 
1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 

Auszahlungen die auf gesetzlicher oder vertragli-
cher Grundlage beruhen, sind im Sinne des 
§ 83 Abs. 2 GO NW erheblich, wenn sie im Einzelfall 
mehr als 20.500 EUR betragen. Diese Grenze gilt 
nicht für auf gesetzlicher Grundlage beruhende Mehr-
aufwendungen / Mehrauszahlungen, die aus erzielten 
Mehrerträgen / Mehreinzahlungen resultieren. 
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2. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwen-

dungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie 
im Einzelfall den Betrag von 15.500 EUR überschrei-
ten. Davon ausgenommen sind alle über- und außer-
planmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die 
aus finanzstatistischen Gründen für die finanzneutrale 
Änderung von Sachkonten erforderlich werden.  

 
Die erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwen-
dungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen 
Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht ge-
ringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind Be-
träge bis zu 100 EUR. 

 
§ 9 

 
Zur flexiblen Haushaltsführung werden die Erträge und 
Aufwendungen von Produkten gem. § 21 Abs. 1 GemHVO 
zu Budgets verbunden.  
 
Davon ausgenommen sind nicht zahlungswirksame Erträge 
(z.B. Erträge aus Auflösung Rückstellungen, Erträge aus 
Auflösung Sonderposten, interne Leistungsver-
rechnungen). 
 
Davon ausgenommen sind folgende Aufwendungen: 
 

• die Verfügungsmittel 
• die Personal und Versorgungsaufwendungen 
• die bauliche Unterhaltung 
• die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie 
• nicht zahlungswirksame Aufwendungen (z.B. bi-

lanzielle Abschreibungen, interne Leistungs-
verrechnungen). 

 
In dem Budget sind die Summe der Erträge und die Sum-
me der Aufwendungen für die Haushaltsausführung ver-
bindlich. 
 
(s. auch Bewirtschaftungsregeln) 
 

§ 11 
 
Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitions-
maßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 GemHVO 
wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzel-
maßnahmen bei 
 
Hochbaumaßnahmen auf 30.000 EUR 
Straßenbaumaßnahmen auf  50.000 EUR 
Sonstige Investitionen auf 15.500 EUR 
 
festgesetzt. 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Schlan-
gen mit ihren Anlagen  für das Haushaltsjahr 2013 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO 
NW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
in Detmold mit Schreiben vom 6. Juni 2013 angezeigt wor-
den.  
 
 

 
Die nach § 76 GO erforderliche Genehmigung des Haus-
haltssicherungskonzeptes ist vom Landrat als untere staat-
liche Verwaltungsbehörde  in Detmold mit Verfügung vom 
10. Juni 2013 erteilt worden.  
 
Der Haushaltshaltsplan und das Haushaltssich-
erungskonzept  liegen zur Einsichtnahme vom 
 

25. Juni  2013 bis zum Ende der Auslegung des Jah-
resabschlusses 2013 

 
während der Dienststunden im Rathaus Schlangen, Kirch-
platz 6, Zimmer 14, 33189 Schlangen, öffentlich aus. 
 

Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Schlangen, den 12.06.2013 
 
 
Ulrich Knorr 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.06.2013 
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